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Der Deutsche Bundestag hat im 
Jahr 2001 die Bundesregie-

rung verpfl ichtet, künftig jeweils in 
der Mitte der Legislaturperiode ei-
nen Armuts- und Reichtumsbericht 
vorzulegen. Am 19.5.2008 veröf-
fentlichte das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales den Entwurf 
des 3. Armuts- und Reichtumsbe-
richts, der aber noch nicht mit den 
anderen Ressorts abgestimmt war 
und auch noch nicht die Billigung 
des Kabinetts gefunden hatte. Der 
sofort einsetzenden kontroversen 
Presseberichterstattung lag ver-
mutlich nur die Zusammenfassung 
des Berichts zugrunde, die notwe-
niger Weise viele Details aussparen 
musste. Außerdem sind auch die 
begleitenden wissenschaftlichen 
Gutachten, auf denen der Bericht 
aufbaut, noch nicht veröffentlicht 
worden. Dies mag zu manchen 
Missverständnissen in der Öffent-
lichkeit geführt haben. Allerdings 
rechtfertigt nichts die Abqualifi zie-
rung dieses Berichts als „Bedarfs-
gewichteter Käse“, – eine Formu-
lierung, die sich der Präsident des 
Ifo-Instituts in München, Prof. Dr. 
Hans-Werner Sinn, in seinem Bei-
trag in der Wirtschaftswoche vom 
26.5.2008 geleistet hat. 

Richard Hauser

Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung – 
Diagnoseinstrument und Basis für Therapievorschläge

Da die wissenschaftlichen Gut-
achten im August 2007 vorzulegen 
waren, reichen die verfügbaren 
Einzeldaten zum Einkommen und 
zu anderen Dimensionen der Le-
benslage nur bis zum Jahr 2005. 
Der im Jahr 2006 einsetzende Wirt-
schaftsaufschwung konnte sich 
daher noch nicht in allen Ausfüh-
rungen widerspiegeln. Inwieweit 
sich durch die Verringerung der 
Arbeitslosigkeit die in dem Bericht 
ausgewiesene Armutsrisikoquote 
vermindert hat, ist eine offene Fra-
ge, die auf empirisch gesicherter 
Basis erst im Jahr 2009 beantwor-
tet werden kann. 

Grundsätzliche Bemerkungen

Um Missverständnissen vorzu-
beugen, die in der öffentlichen und 
auch in der wissenschaftlichen Dis-
kussion immer noch auftauchen, 
müssen einige grundsätzliche Be-
merkungen vorausgeschickt wer-
den. Wenn man präzise über Armut 
sprechen will, muss man zwischen 
absoluter und relativer Armut un-
terscheiden. Absolute Armut (auch 
physische Armut genannt) liegt 
vor, wenn ein Mensch nicht einmal 
das absolute Existenzminimum er-
reicht, d.h. dass er nicht über das 
zum Überleben Nötige in Form von 

Nahrung, Kleidung, Obdach und 
gesundheitlicher Grundversorgung 
verfügt, das in der Gesellschaft, 
in der er lebt, erforderlich ist. Hält 
absolute Armut längere Zeit an, so 
droht vorzeitiger Tod. Absolute Ar-
mut ist in hochentwickelten Wohl-
fahrtsstaaten aber weitestgehend 
überwunden. 

Um relative Armut handelt es 
sich, wenn die verfügbaren Mittel 
nicht genügen, in der jeweiligen 
Gesellschaft ein sozio-kulturelles 
Existenzminimum zu erreichen. 
Ein sozio-kulturelles Existenzmi-
nimum soll die Teilhabe am Le-
bensstandard und an den kultu-
rellen und politischen Aktivitäten 
auf einem bescheidenen Niveau, 
das in der jeweiligen Gesellschaft 
noch als annehmbar angesehen 
wird, ermöglichen.1 Armut in die-
sem Sinn ist also in zweifacher 
Weise relativ. Erstens bezieht sich 

1 Der Rat der Europäischen Gemeinschaften 
(nunmehr: Europäische Union) hat im Jahr 
1984 eine Defi nition der relativen Armut fest-
gelegt. Hiernach gelten die Personen, Famili-
en und Gruppen als arm, „die über so geringe 
(materielle, kulturelle und soziale) Mittel ver-
fügen, dass sie von der Lebensweise ausge-
schlossen sind, die in dem Mitgliedsstaat, in 
dem sie leben, als Minimum annehmbar ist.“ 
Vgl. Kommission der Europäischen Gemein-
schaften: Schlussbericht des zweiten euro-
päischen Programms zur Bekämpfung der 
Armut 1985-1989, Brüssel 1991.

Wie sollte die Armut 
in Deutschland bekämpft werden?

Die Veröffentlichung des 3. Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung hat 
in der Öffentlichkeit Betroffenheit ausgelöst. Wie wird Armut gemessen und wie sollte sie 

bekämpft werden?
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das sozio-kulturelle Existenzmini-
mum jeweils auf eine bestimmte 
Gesellschaft, und zweitens ist es 
abhängig vom durchschnittlichen 
Lebensstandard, der in einem be-
stimmten Jahr in dieser Gesell-
schaft herrscht. Dementsprechend 
nimmt auch das sozio-kulturelle 
Existenzminimum zu, wenn der all-
gemeine Lebensstandard ansteigt. 
Wer in einer Gesellschaft in einem 
bestimmten Jahr dieses sozio-kul-
turelle Existenzminimum nicht er-
reicht, ist relativ arm. Relativ arme 
Menschen sind zwar nicht absolut 
arm und vom Tode bedroht, aber 
sie unterliegen der Gefahr aus der 
Gesellschaft ausgegrenzt zu wer-
den und ihre Würde und Selbst-
achtung zu verlieren, insbesondere 
dann, wenn diese Armutslage viele 
Jahre anhält. Die Entwicklungs-
chancen der Kinder, die in relativ 
armen Haushalten aufwachsen, 
sind schwer beeinträchtigt. 

Wenn man eine Einkommens-
schwelle für das sozio-kulturelle 
Existenzminimum festlegen will, 
dann kann man nicht für Haushalte 
unterschiedlicher Größe und Zu-
sammensetzung den gleichen Ein-
kommensbetrag ansetzen. Eben-
so wenig ist es vertretbar, jedem 
Haushaltsmitglied den gleichen 
Betrag zuzubilligen, weil beim ge-
meinsamen Wirtschaften in einem 
Haushalt Einsparungen eintreten 
und jüngere Kinder einen geringe-
ren Bedarf aufweisen als Erwach-
sene oder ältere Kinder.

In der internationalen wissen-
schaftlichen Diskussion über Ein-
kommensverteilung und Armut2 

2 Vgl. P. G o t t s c h a l k , T. M. S m e e d i n g : 
Empirical Evidence on Income Inequality in 
Industrial Countries, in: A. B. A t k i n s o n , F. 
B o u rg u i g n o n  (Hrsg.): Handbook of In-
come Distribution, Amsterdam u.a. 2000, 
S. 261-308; sowie M. J ä n t t i , S. D a n z i g e r : 
Income Poverty in Advanced Countries, in: A. 
B. A t k i n s o n , F. B o u rg u i g n o n  (Hrsg.): 
Handbook of Income Distribution, Amster-
dam u.a. 2000, S. 309-378.

wie auch bei der institutionellen 
Ausgestaltung von Mindestsi-
cherungsregelungen werden Ge-
wichtungsfaktoren für den Bedarf 
weiterer Haushaltsmitglieder ver-

wendet, um die Vergleichbarkeit 
von Haushalten unterschiedlicher 
Größe zu erreichen. Die jeweiligen 
Gewichte, die in einer Äquivalenz-
skala zusammengefasst werden, 
sind wissenschaftlich nicht ein-
deutig zu bestimmen. Man kann 
sie aber politisch festlegen oder 
sich auf in der Wissenschaft an-
erkannte Konventionen stützen. 
Dividiert man das Haushaltsnetto-
einkommen durch die Summe der 
Gewichte der Haushaltsmitglieder, 
so erhält man das sogenannte Net-
toäquivalenzeinkommen, das als 
Wohlstandsindikator jedem Haus-
haltsmitglied zugeordnet wird und 
der Messung der Ungleichheit von 
personellen Einkommensverteilun-
gen und der Berechnung von Ar-
mutsquoten zugrunde liegt.3 

Armut als Mangel an Chancen

Der 3. Armuts- und Reichtums-
bericht erhebt den Anspruch, Ar-
mut nicht nur unter dem Aspekt von 
Einkommen und Vermögen zu be-
handeln, sondern die Lage vor dem 
Hintergrund der von dem Nobel-
preisträger Amartya Sen entwickel-
ten Vorstellung von Armut als einen 
Mangel an Verwirklichungschancen 
zu analysieren. Reichtum bedeutet 
in diesem Kontext dann eine nur 
durch eigene Schranken begrenzte 
Fülle von Verwirklichungsmöglich-
keiten. Auch Reichtum ist also ein 

3 Eine bekannte Äquivalenzskala ist die alte 
OECD-Skala, die dem ersten Erwachsenen 
ein Gewicht von 1,0, weiteren Haushalts-
mitgliedern über 14 Jahren Gewichte von 
0,7 und jüngeren Kindern Gewichte von 0,5 
zuordnet. Die von der EU vorgegebene modi-
fi zierte OECD-Skala, die allen Berechnungen 
der sogenannten Laeken-Indikatoren, unter 
anderem der Armutsrisikoquoten, zugrunde 
liegt, weist geringere Gewichte von 1,0, 0,5, 
0,3 auf. Aus den durchschnittlichen Leistun-
gen der Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 
lässt sich die zugrunde liegende Äquivalenz-
skala von 1,0, 0,56, 0,43 ermitteln; diese Ska-
la gilt auch für das Arbeitslosengeld II. Die in 
Deutschland politisch entschiedene Skala 
liegt also zwischen der alten OECD-Skala 
und der modifi zierten OECD-Skala. Vgl. 3. 
Armuts- und Reichtumsbericht, Anhangta-
belle A.II.1.
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relatives Konzept. Um den breiten 
Bereich der Sen‘schen Vorstellung 
abzudecken, gibt es daher in dem 
Bericht zusätzlich zu den Kapiteln 
über Einkommen, Vermögen und 
Überschuldung auch Abschnitte 
zur Lage bei der Erwerbstätigkeit, 
dem Bildungsbereich, dem Ge-
sundheitswesen, den Wohnbedin-
gungen und dem bürgerschaftli-
chen und politischen Engagement. 
Schließlich wird in einer Zusam-
menschau die Lebenslage ausge-
wählter Gruppen (Menschen mit 
Migrationshintergrund, Menschen 
mit Behinderungen und Menschen 
in besonders schwierigen Lebens-
lagen: Wohnungslose, Straßenkin-
der, Strafentlassene, Suchtkranke 
und Opfer häuslicher Gewalt) be-
handelt. Diese vielfältigen Aspekte 
rechtfertigen den Titel des Berichts 
„Lebenslagen in Deutschland“. Sie 
machen viele Politikfelder sichtbar, 
zu denen auch Ausführungen über 
ergriffene, beabsichtigte oder wün-
schenswerte Maßnahmen enthal-
ten sind. Im Folgenden beschrän-
ken wir uns aber auf die Darstel-
lung ausgewählter Ergebnisse zur 
relativen Einkommensarmut und 
auf die Diskussion einiger Maßnah-
men zur deren Bekämpfung. Das 
auch wegen fehlender Statistiken 
nur kursorisch behandelte Feld 
des „Reichtums“ wird nicht weiter 
kommentiert. 

In Deutschland bestimmt das 
Grundgesetz, dass es dem Staat 
obliegt, die Würde des Menschen 
zu achten und zu schützen. Hierzu 
gehört auch die Gewährleistung 
eines sozio-kulturellen Existenz-
minimums, dessen genauere Aus-
gestaltung dem einfachen Gesetz-
geber überlassen bleibt.4 In einem 
überwiegend marktwirtschaftlich 

4 Vgl. M. Wa l l e r a t h : Zur Dogmatik eines 
Rechts auf Sicherung des Existenzmini-
mums. Ein Beitrag zur Schutzdimension der 
Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG, in: Juristenzeitung, 
63. Jg. (2008), S. 157-208.

organisierten Sozialstaat genügt 
in den meisten Fällen ein ausrei-
chendes Einkommen, um Armut zu 
vermeiden. Auch die in Deutsch-
land existierenden Mindestsiche-
rungsregelungen5 gewähren über-
wiegend monetäre Transfers zur 
Armutsbekämpfung.6 Da nicht alle 
Einwohner die ihnen zustehenden 
Ansprüche wahrnehmen, besteht 
aber selbst bei insgesamt fl ächen-
deckenden Mindestsicherungs-
systemen verdeckte Armut.7 Ver-
deckte Armut wird in dem Bericht 
der Bundesregierung allerdings 
nicht behandelt, obwohl diese In-
formationen für eine zielgenauere 
Armutsbekämpfung nötig wären. 
Hier kann letztlich nur Aufklärung 
über die zustehenden Ansprüche 
helfen.

Bezieher von 
Mindestsicherungsleistungen

In objektiver, intersubjektiv nach-
prüfbarer Weise kann eine Einkom-
mensarmutsgrenze nicht ermittelt 

5 Dies sind: Arbeitslosengeld II für Erwerbs-
fähige mit dem Sozialgeld für Familienmitglie-
der (SGB II), die Sozialhilfe mit den Zweigen 
der Hilfe zum Lebensunterhalt, der bedarfs-
orientierten Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung sowie verschiedene 
Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) 
und schließlich Kriegsopferfürsorge, Leistun-
gen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
sowie die Leistungen zur Ausbildungsförde-
rung.

6 Die Leistungen bestehen aus Regelsätzen 
für die Haushaltsmitglieder (347 Euro für den 
ersten Erwachsenen, 278 Euro für weitere 
Personen über 14 Jahren und 208 Euro für 
Kinder unter 15 Jahren) und den Miet- und 
Heizkosten für eine angemessene Wohnung. 
Für einige Gruppen gibt es noch Zuschläge 
bzw. Freibeträge. Außerdem werden die Bei-
träge zur Kranken- und Pfl egeversicherung 
und ein geringer Beitrag zur Gesetzlichen 
Rentenversicherung übernommen. Im Durch-
schnitt betrugen die Leistungen (ohne Sozi-
alversicherungsbeiträge) zum Jahresbeginn 
2008 681 Euro für einen Alleinlebenden, 1065 
Euro für ein Ehepaar ohne Kinder, 1361 Euro 
für ein Ehepaar mit einem Kind, 1643 Euro 
für ein Ehepaar mit zwei Kindern. Alleinerzie-
hende mit einem Kind unter 7 Jahren erhalten 
1121 Euro (Vgl. 3. Armuts- und Reichtumsbe-
richt, Anhangtabelle A:II:1.) 

7 Vgl. I. B e c k e r, R. H a u s e r : Dunkelziffer 
der Armut, Berlin 2005.

werden. Jedoch kann der Gesetz-
geber im demokratischen Prozess 
eine Grenze festlegen, wobei er 
sich in der Regel an den Konsum-
gewohnheiten unterer Einkom-
mensschichten orientiert. In die-
sem Sinn kann die Leistungshöhe 
der Mindestsicherungsregelungen 
als gesetzlich fi xiertes sozio-kul-
turelles Existenzminimum und da-
mit als Einkommensarmutsgrenze 
betrachtet werden. Wird die in den 
drei Mindestsicherungsregelungen 
eine fast einheitliche Leistungshö-
he als angemessen angesehen, so 
sind die Empfänger von Mindestsi-
cherungsleistungen nicht mehr re-
lativ arm. Trotzdem stellt es ein so-
zialpolitisches Problem dar, dass in 
Deutschland 8 216 000 Personen 
durch eigene Arbeit, durch selbst 
erworbene Rentenansprüche, 
durch andere Sozialversicherungs-
leistungen oder durch Vermögens-
einkommen das anerkannte sozio-
kulturelle Existenzminimum nicht 
erreichten.8 Dies sind 10% der Be-
völkerung – eine bedrückend hohe 
Zahl für einen reichen Sozialstaat. 
Andererseits muss man es als gro-
ße Leistung des Sozialstaats an-
sehen, dass dieser hohe Bevölke-
rungsanteil wenigstens auf einem 
Mindestniveau durch steuerfi nan-
zierte Mindestsicherungsleistun-
gen aufgefangen wird. 

Die meisten Bezieher von Min-
destsicherungsleistungen ver-
lassen diesen untersten Einkom-
mensbereich wieder, während 
andere absinken. Es herrscht ei-

8 7 228 000 Empfänger von Arbeitslosen-
geld II oder Sozialgeld (2007), 682 000 Emp-
fänger von Bedarfsorientierter Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung, 
82 000 Empfänger von Hilfe zum Lebens-
unterhalt außerhalb von Einrichtungen und 
224 161 Empfänger von Hilfe zum Lebensun-
terhalt in Einrichtungen (Zahlen für 2006). Vgl. 
3. Armuts- und Reichtumsbericht (Entwurf), 
Bonn 2008, S. 36-44 und S. 173-174; sowie 
T. H a u s t e i n , M. D o r n : Ergebnisse der So-
zialhilfestatistik 2006, in: Wirtschaft und Sta-
tistik, 2007, H. 12, S. 1245-1260.
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ne beachtliche Fluktuation. Man 
möchte daher für eine zielgenau-
ere Armutsbekämpfung dringend 
wissen, wodurch Personen zu 
Beziehern werden und wodurch 
und wohin sie wieder aufsteigen. 
Hierzu macht der 3. Armuts- und 
Reichtumsbericht keine Angaben, 
weil bisher derartige, zwischen den 
beiden Datenproduzenten (Statis-
tisches Bundesamt und Bundes-
agentur für Arbeit) vereinheitlichte 
Verlaufsstatistiken fehlen. 

Wenn man allerdings das Leis-
tungsniveau dieser drei Mindestsi-
cherungsregelungen als zu niedrig 
für die Erreichung eines sozio-kul-
turellen Existenzminimums ansieht 
– wie es mehrere Wohlfahrtsver-
bände aufgrund ihrer Erfahrung 
mit Bedürftigen tun und daher eine 
Erhöhung fordern9 – so muss man 
die Empfänger noch als relativ arm 
ansehen. 

9 Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsver-
band fordert eine Anhebung der Eckregelsät-
ze um fast 20% von 347 Euro auf 420 Euro.

Zur ungefähren Ermittlung des 
Niveaus von relativer Einkom-
mensarmut in einem Land und 
ihrer Veränderungen im Zeitablauf 
genügt eine Einkommensgrenze, 
auch wenn damit nur die verfüg-
baren Ressourcen, aber nicht die 
tatsächlichen Armutserscheinun-
gen bei den Betroffenen erfasst 
werden können. Auch für interna-
tionale Vergleiche muss man sich 
bisher mit einer relativen Einkom-
mensgrenze bescheiden, die an 
den jeweiligen Landesmittelwert 
angelehnt ist; denn die jeweiligen 
Umstände sind zu verschieden, 
als dass man sie in vergleichbarer 
Weise umfassend ermitteln könn-
te. Man denke nur einmal an die 
Unterschiede beim Wohnen zwi-
schen südlichen und nördlichen 
Ländern. 

Verschiedene Quoten

Hat man die relativ einkommens-
armen oder von Einkommensarmut 
bedrohten Personen erfasst, so 
kann man weitere Dimensionen 
ihrer Lebenslage – wie Gesund-
heitszustand, Bildungsstand, Be-
schäftigung und Arbeitsumgebung 
– ermitteln und hieraus weiterge-
hende Schlüsse ziehen. Dies ist 
die Vorgehensweise der Europä-
ischen Union. Hierfür wurde eine 
Armutsrisikogrenze von 60% des 
nationalen Medians der Nettoäqui-
valenzeinkommen10 festgelegt, die 
der Berechnung von Armutsrisiko-
quoten zugrunde gelegt und durch 
vielfältige weitere Aufspaltungen 
und Zusatzinformationen ergänzt 
wird. Für Vergleiche braucht man 
auch eine harmonisierte Statistik; 
dies sind nunmehr die European 
Union Statistics on Income and 

10 Wenn man alle Personen nach der Höhe 
ihres Nettoäquivalenzeinkommens anordnet, 
dann teilt der Median die Bevölkerung in zwei 
gleich große Hälften. Er kennzeichnet also 
das mittlere Einkommen. Zum Nettoäquiva-
lenzeinkommen vgl. Fußnote 3.

Living Conditions (EU-SILC),11 die 
in allen 27 Mitgliedsländern erho-
ben und auch im 3. Armuts- und 
Reichtumsbericht verwendet wer-
den. Die häufi g zitierte Armutsri-
sikoquote von 13,0% für das Jahr 
2005 basiert auf dieser Statistik. 
Da diese Statistik erstmals erho-
ben und verwendet wurde, ist ein 
Vergleich mit der im 2. Armuts- und 
Reichtumsbericht ausgewiesenen 
Armutsrisikoquote von 13,5% für 
das Jahr 2003, die auf der Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe 
(EVS) 2003 basiert, nicht zulässig.12 
Zeitvergleiche sind dagegen auf 
Basis der Angaben im Sozio-öko-
nomischen Panel (SOEP) möglich. 
Hiernach ist die Armutsrisikoquote 
von 2003 bis 2005 von 16% auf 
18% angestiegen.13 Diese Zahlen 
liegen höher als die EU-SILC-Er-
gebnisse, da das SOEP einerseits 
einen höheren Anteil der unteren 
Einkommensschicht – insbeson-

11 Zur Kritik dieser Amtlichen Statistik ver-
gleiche R. H a u s e r : Problems of the Ger-
man Contribution to EU-SILC – A research 
perspective, comparing EU-SILC, Microcen-
sus and SOEP, Working Paper Nr. 20 of the 
Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten, Berlin 
2008. Die Hauptschwächen sind: Eine starke 
Unterrepräsentation der weniger integrierten 
Ausländer, eine Überschätzung des Ausbil-
dungsstandes der erwerbstätigen Bevölke-
rung und eine Unterrepräsentation der Fa-
milien mit kleinen Kindern. Dies spiegelt sich 
auch in einer Unterschätzung der auf dieser 
Basis berechneten Armutsrisikoquoten.

12 Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les: 2. Armuts- und Reichtumsbericht, Bonn 
2005, Tabelle I.2. Eine weitere Differenz ergibt 
sich dadurch, dass EU-SILC den Wert der 
Eigennutzung von Wohneigentum nicht er-
fasst, während die im 2. Armuts- und Reich-
tumsbericht verwendete Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe (EVS) diesen Wert zum 
Einkommen rechnet. Vor allem hieraus resul-
tieren auch die Unterschiede in der Höhe der 
monatlichen Armutsrisikogrenze: EVS 2003 
938,40 Euro; SOEP 2005 880 Euro; EU-SILC 
781 Euro. Diese Zahlen ergeben sich aus 
den jeweiligen Stichproben. Sie sind inner-
halb des Kontextes dieser Stichproben zu 
verstehen, weil auch die Armutsrisikoquoten 
hieraus errechnet werden. Ein unmittelbarer 
Vergleich mit institutionell defi nierten Größen, 
etwa mit dem durchschnittlichen ALG-II-An-
spruch, ist nur eingeschränkt zulässig. 

13 Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales: 3. Armuts- und Reichtumsbericht, An-
hangtabelle A.1

Armutsrisikoquoten auf Basis 
verschiedener Datenquellen 

2005
Armutsrisikoquoten EU-

SILC1  
SOEP2

(in %)
Gesamtdeutschland

Landesteile
   Früheres Bundesgebiet
   Neue Länder (mit Berlin)

Altersgruppen
   bis 15 Jahre
   16-24 Jahre
   25-49 Jahre
   50-64 Jahre
   65 Jahre und älter

Familientyp
   Alleinerziehende
   2 Erwachsene mit Kindern

Erwerbsstatus
   Erwerbstätige über 18 Jahre
   Arbeitslose

13

12
15

12
15
12
14
13

24
9

6
43

18

17
22

26
28
17
14
12

36
19

12
53

1 Ohne Mietwert der eigengenutzten 
Eigentumswohnung/des Eigenheims. 2 Ein-
schließlich Mietwert der eigengenutzten Ei-
gentumswohnung/des Eigenheims.

Q u e l l e : Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales: 3. Armuts- und Reichtumsbericht, 
Bonn 2008, Tab. A.1.
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dere der Ausländer und auch der 
Haushalte mit kleinen Kindern – 
erfasst und da andererseits die im 
SOEP ausgewiesenen Einkommen 
auch den Wert der Eigennutzung 
von eigenem Wohneigentum sowie 
von verbilligt überlassenem Wohn-
raum enthalten, so dass sich die 
Armutsrisikogrenze erhöht. 

Für einzelne Bevölkerungs-
gruppen wurden die in der Tabelle 
aufgeführten Armutsrisikoquoten 
auf Basis von EU-SILC und SOEP 
ermittelt. Die Angaben weisen ei-
ne große Spannweite auf, die auf 
den vorgenannten Unterschieden 
beruht. Generell kann man sagen, 
dass insbesondere die generelle 
Armutsrisikoquote sowie die Lage 
der Kinder und der Alleinerziehen-
den ungünstiger sein dürften als es 
die Ergebnisse von EU-SILC aus-
weisen. Von 2003 bis 2005 zeigt 
sich ein über die durchschnittliche 
Erhöhung der generellen Armutsri-
sikoquote hinausgehender Anstieg 
bei Kindern und jungen Erwach-
senen, bei Familien mit mehreren 
Kindern und bei Arbeitslosen. Von 
den Alleinerziehenden-Haushalten 
unterliegt weiterhin ein gutes Drit-
tel einem Armutsrisiko. 

Breite Palette von Maßnahmen

Die armutsgefährdete oder von 
Armut betroffene Bevölkerungs-
gruppe ist sehr heterogen. Dem-
entsprechend kann auch nur eine 
breite Palette von Maßnahmen 
zur Armutsbekämpfung genügen. 
Armutsbekämpfung hat drei An-
satzpunkte: Erstens, das Niveau 
der Mindestsicherungsleistungen 
soweit zu erhöhen, dass die Emp-
fänger nicht mehr als arm angese-
hen werden können; zweitens, das 
Herauskommen aus der Armutsla-
ge durch die Erschließung eigener 
Einkommensquellen der Betroffe-
nen zu fördern; drittens, zu verhin-

dern, dass Personen unter die Ar-
mutsrisikoschwelle fallen. Manche 
der hierfür in Frage kommenden 
Maßnahmen wirken sofort, andere 
nur auf mittlere Sicht und wieder 
andere nur auf lange Sicht. 

Eine sofort wirksame Maßnahme 
zur Reduzierung der Armutslücke14 
oder zur Beseitigung der Einkom-
mensarmut ist die Erhöhung der 
Mindestsicherungsleistungen. Dies 
ist allerdings eine mit hohen Kosten 
verbundene Maßnahme. Immerhin 
wird in dem Bericht eine Überprü-
fung der gegenwärtigen Leistungs-
höhe zugesagt, da das Preisniveau 
seit der erstmaligen Fixierung der 
Regelsätze deutlich angestiegen  
und nach vielen Berichten die 
Ernährung der Kinder in ALG-II-
Haushalten gefährdet ist. Als wei-
tere auf eine Teilgruppe beschränk-
te Maßnahme kommt eine Verbes-
serung des einkommensabhängi-
gen Kinderzuschlags in Frage, der 
es einem Teil der erwerbstätigen 
ALG-II-Haushalte erlauben würde, 
auf den ALG-II-Bezug zu verzich-
ten.15 Eine derartige Reform, die 
allerdings über die von der gegen-
wärtigen Regierung angestrebte 
Änderung weit hinausginge, würde 
nur einen begrenzten Aufwand von 
4 bis 5 Mrd. Euro erfordern, aber 
immerhin ca. 3-4 Mio. Kinder be-
günstigen. Generelle Erhöhungen 
des Kindergeldes führen dagegen 
nicht zu einer Verbesserung der La-
ge von Kindern in Haushalten von 
Mindestsicherungsempfängern, 
da das Kindergeld voll auf die Min-
destsicherungsleistungen ange-

14 Mit Armutslücke wird die Differenz zwi-
schen dem Medianeinkommen der Armen 
und der Armutsgrenze bezeichnet. Der von 
der EU defi nierte Indikator zur Messung der 
Armutslücke beläuft sich auf 20% (EU-SILC) 
bis 25% (SOEP) des Medians.

15 Vgl. I. B e c k e r, R. H a u s e r : Vom Kinder-
zuschlag zum Kindergeldzuschlag: ein Re-
formvorschlag zur Bekämpfung der Kinder-
armut, Arbeitspapier Nr. 5 des Projekts So-
ziale Gerechtigkeit an der Goethe-Universität 
Frankfurt, 2007.

rechnet wird. Dies gilt auch für die 
Regierungspläne zur Einführung ei-
nes mit der Kinderzahl steigenden 
Kindergeldes. Es begünstigt le-
diglich die Haushalte oberhalb der 
Mindestsicherungsgrenze, kann 
allerdings dazu beitragen, dass 
diese Haushalte bei einer Vermin-
derung ihres Einkommens – z.B. 
durch kurzfristige Arbeitslosigkeit 
– nicht so schnell auf das Mindest-
sicherungsniveau absinken. 

Generell gilt, dass Einkommens-
erhöhungen – sei es durch Arbeits-
aufnahme oder durch Erhöhung 
anderer Transferzahlungen (z.B. 
Wohngeld, Renten) oder durch 
Heirat mit einem einkommens-
starken Partner – nur dann aus der 
Armutslage herausführen, wenn 
der Einkommenszuwachs so groß 
ist, dass die Mindestsicherungs-
schwelle für den gesamten Haus-
halt deutlich überschritten wird 
und daher keine Aufstockung mehr 
erforderlich ist. Geringere Einkom-
menszuwächse mögen zwar aus 
anderen Gründen erwünscht sein, 
aber sie reduzieren wegen der in 
der Regel zu 100% erfolgenden 
Anrechnung die Abhängigkeit 
von Mindestsicherungsleistungen 
nicht. Auch wenn Freibeträge – wie 
für geringe Arbeitseinkommen – 
eingeräumt werden, bleibt die Ab-
hängigkeit bestehen. 

Erforderlicher Mindestlohn

Selbstverständlich ist die Wie-
dereingliederung in den ersten 
Arbeitsmarkt mit einem sozialver-
sicherungspfl ichtigen Vollzeit-Ar-
beitsverhältnis bei ausreichend ho-
hem Stundenlohn der Königsweg 
zum Verlassen der Armutslage. 
Dies gilt aber heutzutage bei einem 
stetig wachsenden Niedriglohn-
sektor nicht mehr für jede unselb-
ständige Vollzeittätigkeit und auch 
nicht mehr für viele neue Selbstän-
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dige.16 Daher wird die Forderung 
nach einem Mindestlohn erhoben, 
der es einem Alleinstehenden bei 
Vollzeittätigkeit ermöglicht, ein 
Nettoeinkommen deutlich oberhalb 
der Mindestsicherungsschwelle zu 
erzielen. Dem entspräche bei 40 
Arbeitsstunden pro Woche und 52 
Arbeitswochen ein Jahresarbeits-
volumen von 2080 Arbeitsstunden. 
Bei einem angestrebten Nettomo-
natseinkommen von 850 Euro und 
einer durchschnittlichen Abgaben-
quote für unterste Einkommen von 
ca. 25% (Sozialabgaben und Lohn-
steuer auf das den Grundfreibetrag 
übersteigende Arbeitseinkommen) 
müsste das Bruttomonatseinkom-
men ca. 1065 Euro betragen. Dies 
wäre mit einem Bruttostundenlohn 
von 6,15 Euro zu erreichen. Das 
Nettomonatseinkommen läge dann 
um ca. 170 Euro über dem durch-
schnittlichen ALG-II-Anspruch für 
einen Alleinstehenden (ohne Be-
rücksichtigung der Freibeträge für 
erwerbstätige ALG-II-Bezieher).17 
Die Lohnkosten pro Arbeitsstun-
de lägen für den Arbeitgeber ein-
schließlich des Arbeitgeberanteils 
an den Sozialabgaben bei etwa 
7,40 Euro.

Es spricht vieles dafür, einen 
derartigen Mindeststundenlohn 
per Gesetz einzuführen. Kurzfristig 
könnte es dabei zwar zu Entlas-
sungen kommen, aber in der Regel 
werden auf längere Sicht Lohnkos-
tensteigerungen, die alle Arbeit-
geber gleichmäßig treffen, auf die 
Preise überwälzt, so dass sich vor 
allem eine Änderung der relativen 

16 Im 3. Armuts- und Reichtumsbericht (Ab-
schnitt IV.1.3) wird berichtet, dass der Anteil 
der in Vollzeit Beschäftigten mit Niedriglöh-
nen 2002 noch 8,8% betrug; 2005 waren es 
bereits 9,3%; dabei ist der Niedriglohnsektor 
in Ostdeutschland dreimal so groß wie in 
Westdeutschland.

17 Bei einem derartigen Mindestlohn könnte 
es zwar immer noch zu einem geringen Auf-
stockungsanspruch nach SBG II kommen, 
aber es wäre abzuwarten, ob dies wahrge-
nommen würde. 

Preise mit einer nur geringfügigen 
Erhöhung der Arbeitslosigkeit er-
gäbe. Dies müsste man im Hinblick 
auf die Gewährleistung der Würde 
des (arbeitenden) Menschen hin-
nehmen; denn hierzu gehört auch, 
dass man durch eigene Arbeit sei-
nen Lebensunterhalt auf einem be-
scheidenen Niveau selbst verdie-
nen kann.18 

Ausbau der Kinderbetreuung

Allerdings wäre ein Mindestlohn 
nur einer von mehreren Bausteinen; 
denn er ist auf den einzelnen Ar-
beitnehmer bezogen. Für Alleinste-
hende müsste dies in Verbindung 
mit einem Anspruch auf Wohngeld 
genügen. Bei Ehepaaren ohne Kin-
der ist eine Vollzeittätigkeit beider 
Partner zum Mindestlohn zumutbar. 
Auch bei Ehepaaren mit Kindern 
würde eine Vollzeittätigkeit beider 
Partner in Kombination mit dem 
erwähnten einkommensabhängi-
gen Kindergeldzuschlag die Inan-
spruchnahme von Mindestsiche-
rungsleistungen unnötig machen. 

Hierfür bedarf es aber zwei-
er Voraussetzungen: Erstens des 
Ausbaus der Kinderbetreuungs-
einrichtungen für Kinder ab dem 
2. Lebensjahr mit gebührenfreiem 
Zugang, und zweitens einer weite-
ren Stärkung der Arbeitsnachfrage; 
denn eine isolierte Erhöhung des 
Arbeitsangebots – insbesondere 
von Frauen – führt nicht automa-
tisch zu höherer Beschäftigung. 
Diese Kombination verschiedener 
Maßnahmen kann als mittelfristig 
zu verfolgende Strategie angese-
hen werden, die zumindest schritt-
weise die Abhängigkeit von Min-
destsicherungsleistungen redu-
zieren würde. Nur diese Strategie 

18 In der überwiegenden Mehrheit der EU-
Mitgliedstaaten besteht ein gesetzlicher Min-
destlohn, so dass man hieraus auf eine weit-
verbreitete politische Billigung dieser Sicht 
schließen kann. 

bietet den bisherigen Niedriglohn-
beziehern, die trotz Vollzeittätigkeit 
aufstockendes Arbeitslosengeld II 
in Anspruch nehmen müssen, ei-
ne Chance, wieder „auf eigenen 
Beinen“ zu stehen. Sie verhindert 
auch eine weitere Ausbreitung des 
Niedriglohnsektors. Auf längere 
Sicht sind eine Verstärkung der 
Bildungsförderung ab dem früh-
kindlichen Alter und eine verpfl ich-
tende Berufsausbildung weitere 
unabdingbare Voraussetzungen 
zur Vermeidung von Armut. An-
gesichts der Tendenzen zu einer 
Verstärkung der Ungleichheit der 
Markteinkommen, die von der wei-
ter fortschreitenden Globalisierung 
hervorgerufen werden, dürfte aber 
selbst eine solche Strategie nur 
für Teilgruppen ausreichen, die Ar-
mutsrisikogrenze der EU zu über-
schreiten. 

Armut im Alter

Bei dieser auf die Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter geziel-
ten Armutsbekämpfungsstrategie 
bleibt die Gefahr einer künftig deut-
lich steigenden Altersarmut noch 
außerhalb des Blickfelds. Zu deren 
Reduzierung bieten sich drei Re-
formmaßnahmen an: Erstens, die 
Zahlung von Rentenversicherungs-
beiträgen für alle ALG-II-Bezieher, 
bezogen auf die Unterstützungs-
leistung für einen Alleinstehenden, 
d.h. etwa 140 Euro pro Monat; 
zweitens, die dauerhafte Verlänge-
rung der Bestimmungen über die 
Rente nach Mindesteinkommen 
und drittens, die Nichtanrechnung 
der sogenannten Riesterrente und 
analoger Alterseinkommen bei der 
Bedarfsorientierten Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung gemäß Sozialgesetzbuch II. 
Andernfalls lohnt es sich für eine 
breite untere Schicht nicht mehr, 
selbst für das Alter vorzusorgen. 
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Laut dem 3. Armuts- und Reich-
tumsbericht der Bundesre-

gierung vom 19. Mai 2008 waren 
2005 rund 13% aller Deutschen 
armutsgefährdet. So alarmierend 
diese Zahl auch sein mag, ihre 
Bedeutung in der öffentlichen Dis-
kussion wird dadurch überstei-
gert, dass der feine Unterschied 
zwischen „armutsgefährdet“ und 
„arm“ gerne übersehen wird. Als 
„armutsgefährdet“ gilt nach der 
von der EU akzeptierten Defi nition, 
wer ein bedarfsgewichtetes Netto-
einkommen von weniger als 60% 
des durchschnittlichen Einkom-
mens (Medianeinkommen) hat. 
Bei einem Ein-Personen-Haushalt 
liegt diese Grenze bei 781 Euro/
Monat, bei einer vierköpfi gen Fa-
milie je nach Alter der Kinder zwi-
schen 1640,10 Euro und 1952,50 
Euro je Monat. „Arm“ hingegen 
ist man gemäß dieser Defi nition 
nur bei einem bedarfsgewichteten 
Nettoeinkommen von weniger als 
40% des Medianeinkommens. Ein 
Ein-Personen-Haushalt ist also nur 
dann als „arm“ anzusehen, wenn 
sein Nettoeinkommen weniger als 
521,67 Euro beträgt. Wenn die Zei-
tung Bild am Sonntag am 17. Mai 
2008 titelt: „Jeder achte Deutsche 
lebt in Armut!“, dann ist sie einer 
Begriffsverwirrung aufgesessen.1

Hätte Bild am Sonntag Recht, 
so hätte der deutsche Sozialstaat 
in der Tat versagt. Doch das be-

1 Vgl. hierzu den Artikel von Hans-Werner 
S i n n : Der bedarfsgewichtete Käse und 
die neue Armut, in: ifo Schnelldienst, Nr. 
10/2008, S. 14-16, der sich nicht nur kritisch 
mit der öffentlichen Begriffsverwirrung, son-
dern auch mit der willkürlichen Festlegung 
der sogenannten Äquivalenzeinkommen aus-
einandersetzt.

Andreas Knabe, Ronnie Schöb 

Durch höhere Löhne weniger Armut? Zum Zusammenspiel 
von Grundsicherung und Mindestlöhnen

stehende Grundsicherungssystem 
verhindert, dass in Deutschland 
jemand unter die Armutsgrenze 
rutschen muss. Wie die Tabelle  
zeigt, gewähren Grundsicherung 
und Sozialhilfe als unterste soziale 
Auffangnetze ein sozio-kulturelles 
Existenzminimum von deutlich 
über 50% des durchschnittlichen 
Äquivalenzeinkommens.2 Da auf 
dieses Einkommen in Deutschland, 
nach Ausschöpfung aller anderen 
Hilfsmöglichkeiten, jeder Bürger 
Anspruch hat, verhindert der deut-
sche Sozialstaat nach wie vor das 
Abdriften in die Armut.

Davon unbenommen ist, dass 
eine wachsende Zahl von Men-
schen weniger als 60% des Durch-
schnittseinkommens verdient und 
damit nur in sehr beschränktem 
Maße am Wohlstand partizipiert. 
Zwei Hauptursachen werden für 
dieses individuelle Armutsrisiko 
immer wieder genannt: mangeln-
des Bildungsniveau und Arbeits-
losigkeit. In diesem Beitrag wollen 
wir uns mit der zweiten Ursache 
auseinandersetzen. Der 3. Armuts- 
und Reichtumsbericht belegt die 
Bedeutung der Arbeitslosigkeit ein-
drucksvoll: Während nur 6% aller 
Erwerbstätigen als armutsgefähr-
det gelten, sind es 43% aller Ar-
beitslosen. Die Armutsgefährdung 
beschränkt sich dabei nicht auf 
die Arbeitslosen selbst, sondern 
erstreckt sich auch auf ihre Famili-
en. Während nur 4% aller Familien 

2 Dieses Einkommen liegt sogar noch über 
der bei 50% festgelegten Grenze, unterhalb 
der man als „relativ einkommensarm“ gilt, 
vgl. hierzu Statistisches Bundesamt: Bericht 
„Armut und Lebensbedingungen – Ergebnis-
se aus LEBEN IN EUROPA für Deutschland 
2005“, Wiesbaden 2006.

mit Kindern, in denen beide Eltern 
berufstätig sind, armutsgefährdet 
sind, sind es bei Familien, in denen 
beide Eltern arbeitslos sind, 48%.

Mehr Beschäftigung reduziert 
Armutsgefährdung

Dem Armutsbericht liegen nur 
Daten bis zum Jahr 2005 zugrun-
de. Seit dieser Zeit nahm die Zahl 
der Arbeitslosen um über 1,5 Mio. 
ab. In zunehmendem Maße pro-
fi tieren von dieser Entwicklung  
auch die Langzeitarbeitslosen. So 
ist die Zahl der Arbeit suchenden 
ALG-II-Empfänger in den letzten 
drei Jahren um rund 15% gefallen. 
Beschreibt der Armutsbericht also 
nur die „Armut von gestern“, wie 
die Frankfurter Rundschau am 3. 
Juni titelte? Bundeswirtschaftsmi-
nister Glos scheint dieser Meinung 
zu sein, wenn er am Armutsbericht 
kritisiert, dass er die seit 2005 ein-
getretene, überaus positive Ar-
beitsmarktentwicklung weitgehend 
ausblendet.3 Die Bundesregierung 
geht noch einen Schritt weiter und 
zeigt sich optimistisch, dass die-
ser Trend weiter anhält. So heißt 
es bereits im Armutsbericht: „Auch 
für die Jahre 2008 und 2009 er-
warten die Bundesregierung und 
Wirtschaftsforschungsinstitute ei-
ne wachsende Wirtschaft und eine 
weiter rückläufi ge Arbeitslosigkeit. 
Dies sind gute Voraussetzungen, 
um Armutsrisiken weiter zu ver-
mindern und Teilhabechancen zu 
verbessern.“4

3 Tagesspiegel vom 1. Juni 2008.

4 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales: 3. Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung, Entwurf vom 19. Mai 2008, 
S. XVIII.
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Nachdem die Hartz-Gesetze die 
notwendigen Strukturreformen auf 
den Weg gebracht haben, so das 
Credo vieler Wirtschaftspolitiker, 
kann die sich nun entfaltende Wirt-
schaftsdynamik den Weg zurück 
zur Vollbeschäftigung einleiten 
und damit auch das Problem der 
Armutsgefährdung in Deutschland 
weitgehend entschärfen. Noch lie-
gen keine verlässlichen Zahlen vor, 
die die Auswirkungen verbesserter 
Beschäftigungsmöglichkeiten auf 
die relative Einkommensposition 
erlauben. Die folgenden Beispiele 
belegen jedoch, dass die verbes-
serten Arbeitsmarktchancen den 
Betroffenen nur wenig helfen, die 
Armutsgefährdungsschwelle zu 
überspringen, und dass stattdes-
sen vor allem andere, weniger be-
dürftige Gruppen vom wirtschaftli-
chen Aufschwung profi tieren. 

Betrachten wir einen alleinste-
henden Arbeitslosen, der bisher 
ALG II in Höhe von 681 Euro be-
kommen hat und nun eine gering 
entlohnte Arbeit zu einem Brutto-
arbeitsentgelt von monatlich 800 
Euro fi ndet. Von den 635,20 Euro 
Nettolohn, den er daraus bezieht, 
darf er, entsprechend den Rege-

lungen des SGB II, genau 240 Euro 
als Hinzuverdienst behalten. Die 
restlichen 395,20 Euro werden auf 
seinen ALG-II-Anspruch angerech-
net. Mit einem Nettoeinkommen 
von dann 921 Euro liegt er nun bei 
etwa 70% des durchschnittlichen 
Nettoeinkommens und damit weit 
jenseits der Armutsgefährdungs-
grenze. Der hohe Transferentzug 
bedeutet allerdings, dass er von 
der Wertschöpfung von etwa 1140 
Euro, die er in einem Unternehmen 
erwirtschaften muss, damit es ihn 
einstellt, gerade einmal 21% be-
halten kann.5 Nimmt der Familien-
vater einer vierköpfi gen Bedarfsge-
meinschaft die Stelle an, so steigt 
das Familieneinkommen ebenfalls 
um 240 Euro auf 1883 Euro im 
Monat. Damit würde auch diese 
Familie ein Einkommen über der 
Armutsgefährdungsgrenze erzielen 
– sofern eines der Kinder unter 14 
Jahren ist.

Bei gering entlohnten Beschäf-
tigungen verringert Arbeit das Ar-
mutsrisiko, selbst wenn der Netto-
lohn aus diesen Tätigkeiten für sich 

5 Bei einem monatlichen Bruttolohneinkom-
men von 1000 Euro wäre sein Anteil an der 
Wertschöpfung gerade einmal 15,4%.

genommen noch nicht existenz-
sichernd ist. Der Grund dafür liegt 
darin, dass der Staat die Arbeitsein-
kommen durch ergänzende Trans-
ferzahlungen aufstockt. Sowohl 
der Alleinstehende als auch der Fa-
milienvater aus unserem Beispiel 
sind zwar nicht mehr arbeitslos, sie 
bleiben aber Leistungsempfänger 
und gehören damit zur wachsen-
den Zahl derer, deren Einkommen 
sich aus ALG II und Arbeitseinkom-
men zusammensetzt. Das ALG II 
wirkt hier wie ein Kombilohn. Das 
erklärt zum Teil, warum sich die 
Gesamtzahl aller Leistungsemp-
fänger (ALG I, ALG II und Sozial-
geld) in den letzten drei Jahren mit 
knapp über 8 Mio. Menschen kaum 
verändert hat, obwohl die Zahl der 
registrierten Arbeitslosen im glei-
chen Zeitraum um 1,5 Mio. gefallen 
ist. Zwischen September 2005 und 
September 2007 ist dafür die Zahl 
der erwerbstätigen ALG-II-Emp-
fänger von 951 000 auf 1,28 Mio. 
angestiegen.

Das ist ein Erfolg, den viele Kri-
tiker den Hartz-Reformen gar nicht 
zugetraut haben. Anstatt Arbeits-
losigkeit zu alimentieren, ist man 
dazu übergegangen, die Eigenver-
antwortung des Einzelnen stärker 
zu fordern und ihn im Gegenzug 
durch großzügigere Hinzuver-
dienstmöglichkeiten zu fördern. Die 
Anreize für den Einzelnen, auch ge-
ring entlohnte Arbeit anzunehmen, 
sind offensichtlich nach Einführung 
der Hartz-Gesetze gestiegen.6 Der 
Sozialstaat wird damit nach wie 
vor seiner Aufgabe gerecht, den 
Einzelnen vor Armutsrisiken zu 

6 So berichten zum Beispiel Unternehmen, 
dass nach der Einführung von Hartz IV die 
Konzessionsbereitschaft arbeitsloser Bewer-
ber in Hinblick auf die Lohnhöhe, die Arbeits-
bedingungen und das Qualifi kationsniveau 
der Stelle gestiegen ist. Den Betrieben ist es 
dadurch leichter gefallen, passende Mitarbei-
ter für schwer besetzbare Stellen zu fi nden 
und neue Stellen für Geringqualifi zierte zu 
schaffen. Siehe hierzu Anja K e t t n e r, Mar-
tina R e b i e n : Impulse für den Arbeitsmarkt, 
IAB-Kurzbericht Nr. 19, 2007.

Tabelle 1
Armutsdefi nitionen und soziale Grundsicherung

(in Euro)

Arm Hartz IV
(in % des Durch-

schnittseinkommens)

Armuts-
gefährdet

Ein-Personen-Haushalt 520,67 681 (52,3%) 781
Alleinerziehend mit einem Kind 
unter 7 Jahren 677,00 1121 (66,2%) 1015,50

Ehepaar ohne Kind 781,00 1065 (54,5%) 1171,50
Ehepaar mit einem Kind unter 14 Jahren 937,20 1361 (58,1%) 1405,80
Ehepaar mit zwei Kindern
(eines unter 14 Jahren) 1197,53 1643 (54,9%) 1796,30

In den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten Personen als armutsgefährdet, deren 
Äquivalenzeinkommen weniger als 60% des mittleren Äquivalenzeinkommens des jeweiligen 
Mitgliedstaats beträgt. Personen mit einem Einkommen unter der 40%-Grenze gelten als 
arm. Nach der sogenannten modifi zierten OECD-Skala erhält die erste erwachsene Person im 
Haushalt stets ein Äquivalenzeinkommen mit dem Gewicht 1. Jede weitere Person im Haushalt 
über 14 Jahren erhält das Gewicht 0,5. Kinder unter 14 Jahren erhalten das Gewicht 0,3, vgl. 
Statistisches Bundesamt: Bericht „Armut und Lebensbedingungen – Ergebnisse aus LEBEN IN 
EUROPA für Deutschland 2005“, Wiesbaden 2006. 

Q u e l l e : Bundesministerium für Arbeit und Soziales: 3. Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung, Entwurf vom 19. Mai 2008, eigene Berechnungen.
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bewahren. Ihm gelingt es sogar 
in größerem Maße als zuvor, da er 
jetzt staatliche Unterstützung an 
die Eigenleistung des Hilfebedürf-
tigen koppelt.

Das Sozialstaatsdilemma 
vermeiden

Trotz aller Reformen bleibt der 
Sozialstaat aber in einem grund-
sätzlichen Dilemma gefangen. 
Wenn er Armut bei den Bedürfti-
gen durch staatliche Alimentierung 
reduziert, muss er diejenigen, die 
ihren Lebensunterhalt aus eigenen 
Kräften decken können, stärker 
belasten. Damit erweist sich ge-
rade das, was der Armutsbericht 
so lobend hervorhebt, nämlich die 
Tatsache, dass der Sozialstaat das 
Armutsrisiko aufgrund der Umver-
teilung halbiert, als Hemmschuh 
für diejenigen, die durch Arbeits-
aufnahme versuchen, aus der Ar-
mutsgefährdung herauszukom-
men. In dem Maße, wie sich je-
mand seine Existenz selber sichern 
kann, zieht sich der Staat aus der 
Versorgungspfl icht zurück. Die ho-
hen Transferentzugsraten des ge-
genwärtigen Systems sind dabei 
die Kehrseite einer großzügigen 
Grundsicherung. 

Es ist daher ermutigend zu se-
hen, dass es mit den Hartz-Refor-
men gelungen zu sein scheint, trotz 
der weiterhin hohen Transferent-
zugsraten positive Erwerbsanreize 
zu setzen. Der Staat kann seine 
Mittel jetzt, statt wie bisher damit 
die Arbeitslosigkeit zu alimentieren, 
dafür einsetzen, Menschen wieder 
in Arbeit zu bringen. Irritierend ist, 
dass das Bundesarbeitsministe-
rium diesen Einstieg in eine „Hilfe 
zur Arbeit“ als Fehlentwicklung 
einstuft: „Im August 2007 gab es 
insgesamt rund 1 263 000 ALG-II-
Bezieher, die gleichzeitig über ein 
Einkommen aus Erwerbstätigkeit 
verfügten. Davon gingen etwa 55% 

(691 000 Personen) einer sozial-
versicherungspfl ichtigen Beschäf-
tigung nach. Der Staat zahlt damit 
dauerhaft einen Teil der Löhne. 
Diese Fehlentwicklung führt bereits 
heute dazu, dass aus dem Bun-
deshaushalt jährlich rund 1,5 Mrd. 
Euro für berufstätige Bürgerinnen 
und Bürger bereit gestellt werden 
müssen.“7

Um dieser Fehlentwicklung ent-
gegen zu treten, so die Schluss-
folgerung des Ministeriums, be-
darf es eines Mindestlohns, denn 
Mindestlöhne verhindern, „dass 
der Staat dauerhaft als Lohnzah-
ler in Anspruch genommen wird.“8 
Dieser Mindestlohn soll existenz-
sichernd und so hoch bemessen 
sein, dass Beschäftigte, die einer 
Vollzeitarbeit nachgehen, von ih-
rem Verdienst leben können – und 
dies, wenn möglich, über der Ar-
mutsrisikogrenze und ohne staatli-
che Unterstützung.

Unbequeme 
Mindestlohn-Arithmetik

Ohne radikale Abkehr vom der-
zeitigen Grundsicherungssystem, 
das wegen der Hinzuverdienst-
möglichkeiten den Staat als Kom-
bilohnzahler in die Pfl icht nimmt, 
kann ein Mindestlohn diese Ziele 
jedoch nicht erreichen. Dies zeigt 
sich an unserem Beispiel von oben. 
Sofern der alleinstehende Arbeit-
nehmer Vollzeit arbeitet, entspricht 
sein Bruttolohn von monatlich 800 
Euro einem Bruttostundenlohn von 
5 Euro. Nach der jetzigen Rechts-
lage hat er Anspruch auf ergänzen-
des ALG II, das sein Nettoeinkom-
men auf 921 Euro aufstockt. Wird 
sein Stundenlohn durch Einführung 
eines Mindestlohns auf 7,50 Euro 
angehoben – das ist der von den 

7 Bundesministerium für Arbeit und Soziales: 
Die 10 wichtigsten Fragen und Antworten zum 
Mindestlohn, 2008, http://194.145.122.101/
sites/generator/25932/property=pdf/faq.pdf.

8 Vgl. ebenda.

Gewerkschaften geforderte Min-
destlohn – so steigt sein Bruttolohn 
auf 1200 Euro an. Auch bei diesem 
Einkommen besteht noch Anspruch 
auf ergänzendes ALG II. Deswegen 
erhöht sich sein Nettoeinkommen 
aufgrund der in diesem Bereich 
geltenden Transferentzugsrate von 
90% um gerade einmal 40 Euro auf 
961 Euro monatlich. Die Erhöhung 
des Bruttolohns um 50% führt zu 
einem Einkommenszuwachs von 
gerade einmal 4,3%!

Der Sozialstaat hat durch seinen 
Kombilohn bereits das Arbeitsein-
kommen von 5 Euro „existenzsi-
chernd“ ausgestaltet, gerade weil 
er sich als Lohnzahler mit in die 
Pfl icht nehmen lässt. Für das Ziel 
der Existenzsicherung braucht es 
also keinen Mindestlohn. So bleibt 
nur mehr das fi skalische Ziel, die 
Last der Existenzsicherung vom 
Staat auf den Arbeitgeber zu über-
wälzen. Sofern der Betroffene wei-
terhin seinen Arbeitsplatz behält, 
gelingt das auch. Der staatliche 
Zuschuss verringert sich von mo-
natlich 277 Euro auf 56 Euro.

Doch wie sicher ist der Arbeits-
platz, wenn die Arbeitskosten um 
50% steigen? Da dem Anstieg der 
Arbeitskosten von 50% nur ein An-
stieg des Nettoeinkommens von 
4,3% gegenübersteht, ist der Min-
destlohn de facto nichts anderes als 
eine Strafsteuer auf Arbeit im Nied-
riglohnbereich. Die Einführung eines 
Mindestlohns steht damit der von 
Politikern aller Parteien immer wie-
der beschworenen Entlastung der 
Arbeitseinkommen von Abgaben 
und Steuern diametral entgegen! 
Studien von Ragnitz und Thum und 
vom Rheinisch-Westfälischen Ins-
titut für Wirtschaftsforschung RWI9 

9 Joachim R a g n i t z , Marcel T h u m : Empi-
rische Relevanz des Niedriglohnsektors, in: 
ifo Schnelldienst 10/2007, S. 33-35; Ronald 
B a c h m a n n  et al.: Mindestlöhne in Deutsch-
land. Beschäftigungswirkung und fi skalische 
Effekte, RWI-Materialien, 2008, H. 43.
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kommen zu dem Ergebnis, dass 
eine Einführung eines Mindestlohns 
von 7,50 Euro zu einem Verlust von 
mehr als einer Million Arbeitsplätzen 
im Niedriglohnbereich führen wür-
de. Durch diese starken Beschäfti-
gungsverluste ist weder zu erwar-
ten, dass der Mindestlohn zu einer 
Entlastung des Staatshaushalts 
führt, noch wird er die verfügbaren 
Einkommen im Niedriglohnbereich 
erhöhen.10 Dies sei wiederum an 
unserem Beispiel erläutert.

Den Arbeitnehmern, denen auf-
grund der hohen Transferentzugs-
raten nur ein kleiner Einkommens-
zuwachs entsteht, steht eine große 
Anzahl von Arbeitnehmern gegen-
über, die mit ihrem Arbeitsplatzver-
lust auch deutliche Einkommens-
verluste in Kauf nehmen müssen. 
Bei der von Ragnitz und Thum 
unterstellten Arbeitsnachfrageelas-
tizität von -0,75 würden bei einer 
Anhebung des Stundenlohns von 
5 Euro auf einen Mindestlohn von 
7,50 Euro von 100 Arbeitnehmern 
in dieser Lohngruppe 26 ihre Arbeit 
verlieren. Wenn alle Arbeitnehmer 
in diesem Bereich bisher ergänzen-
des ALG II bezogen haben, dann 
fällt deren Nettoeinkommen vom 
ursprünglichen Niveau von 921 Eu-
ro auf das ALG-II-Niveau von 681 
Euro zurück. Dem stehen 74 Ar-
beitnehmer gegenüber, die über je-
weils 40 Euro mehr an Einkommen 
verfügen. In der Summe verringert 
sich das verfügbare Einkommen 
aller Arbeitnehmer dieser Lohn-
gruppe um 3,6%. Das Argument 
einer durch höhere Einkommen 
im Niedriglohnsektor gestiegenen 
Binnennachfrage ist für sich ge-
nommen schon fragwürdig, da in 
dem Maße, in dem die Einkommen 
im Niedriglohnsektor steigen, an-
dere Einkommensgruppen verlie-

10 Das, so argumentieren ja die Befürworter 
eines Mindestlohns, hätte positive Beschäf-
tigungseffekte, weil es zu einem Anstieg der 
Binnennachfrage führen würde.

ren.11 Unsere Rechnung zeigt aber 
darüber hinaus, dass wir bei der 
Einführung eines Mindestlohns und 
Beibehaltung des jetzigen Grund-
sicherungsniveaus noch nicht ein-
mal davon ausgehen können, dass 
es überhaupt zu Einkommenszu-
wächsen in der Gruppe der bisheri-
gen Niedriglohnbezieher kommt. 

Die gleiche Überlegung entkräf-
tet das Argument, dass Mindest-
löhne den Staatshaushalt entlasten 
würden. Bundesarbeitsminister 
Scholz gelingt es mit dem Min-
destlohn zwar, die Ausgaben, die 
für „berufstätige Bürgerinnen und 
Bürger bereit gestellt werden müs-
sen“, zu senken. Entsprechend 
muss er aber die Mehrausgaben 
für die durch diese Maßnahme in-
duzierte Zunahme an Arbeitslosig-
keit fi nanzieren. Bei dem prognos-
tizierten Rückgang der Beschäfti-
gung übersteigen die Ausgaben für 
die zusätzlichen Arbeitslosen die 
Einsparung bei den weiterhin Be-
schäftigten bei weitem.12

Statt auf die Mehrausgaben für 
diejenigen, die Arbeit gefunden 
haben, sollte man auf die Entwick-
lung der Gesamtausgaben für die 
Grundsicherung achten. Hier zeigt 
sich ein vollständig anderes Bild. 
Die Ausgaben der Bundesagentur 
für Arbeit sind von 2005 bis  2007 
um rund 16 Mrd. Euro im Jahr ge-
fallen.13 Dies nutzte die Bundes-
regierung, um in zwei Stufen eine 
Senkung des Beitragssatzes der 
Arbeitslosenversicherung um ins-
gesamt 3,2 Prozentpunkte vorzu-
nehmen. Von dieser Senkung kam 

11 Siehe hierzu Ronnie S c h ö b , Joachim 
We i m a n n : Arbeit ist machbar. Die Magde-
burger Alternative: Eine sanfte Therapie für 
Deutschland, 5. Aufl ., 2006, S. 33-35.

12 Das RWI rechnet mit Mehrbelastungen der 
öffentlichen Haushalte von jährlich 9 Mrd. 
Euro, vgl. Ronald B a c h m a n n  et al., a.a.O.

13 Die jährlichen Ausgaben des Bundes für 
ALG II und Sozialgeld haben sich zwischen 
2005 und 2007 ebenfalls um 2,5 Mrd. Euro 
reduziert.

bei den früheren Arbeitslosen, die 
jetzt wieder im Niedriglohnbe-
reich Arbeit gefunden haben, je-
doch kaum etwas an. So hat die 
Erhöhung des Nettoeinkommens 
keine Rückwirkungen auf den 
anrechenbaren Freibetrag beim 
ALG II. Insofern die Senkung der 
Arbeitslosenversicherungsbeiträge 
die Arbeitskosten der Unterneh-
men senkt, erhöht sich allerdings 
die Arbeitsnachfrage, so dass die 
Arbeitslosen darüber im geringen 
Umfang profi tieren. Wer hingegen 
einen durchschnittlichen Brutto-
lohn in Höhe von ca. 2000 Euro 
pro Monat erhält, profi tiert von der 
Senkung der Arbeitslosenversiche-
rungsbeiträge durch ein um 32 Eu-
ro gestiegenes Nettoeinkommen. 
Dies, so die unbarmherzige Logik 
der Statistik, erhöht die Armutsge-
fährdungsgrenze um 19,20 Euro.14

Schlussfolgerungen

Der deutsche Sozialstaat stellt 
bereits heute existenzsichernde 
Einkommen für Arbeitnehmer im 
Niedriglohnbereich sicher, da er 
niedrige Arbeitseinkommen durch 
ergänzende Transferleistungen 
aufstockt. Die Einführung eines 
Mindestlohns führt deswegen nur 
dazu, dass die Aufgabe der Exis-
tenzsicherung vom Staat auf die 
Unternehmer überwälzt wird. Die-
se können und werden sich dieser 
zusätzlichen Last entledigen und in 
großer Zahl Arbeitsplätze im Nied-
riglohnbereich abbauen. Die Ein-
führung des Mindestlohns in das 
bestehende System der sozialen 
Grundsicherung ist damit nicht nur 
arbeitsmarktpolitisch kontrapro-
duktiv, sondern verschärft auch 

14 Die gleiche Logik ergibt sich auch im Hin-
blick auf Forderungen zu weiteren Senkun-
gen der Lohnnebenkosten bzw. der Steuern. 
So argumentieren etwa die Freidemokraten, 
dass eine seriöse Armutsbekämpfung mit 
einer deutlichen steuerlichen Entlastung 
der kleineren und mittleren Einkommen in 
Deutschland beginne, obwohl durch diese 
Maßnahme nur Einkommen oberhalb der Ar-
mutsgefährdungsgrenze entlastet würden.
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Petra Buhr, Stephan Leibfried

Armut fi ltern:  Wie wirkt sich die Armutsdefi nition
auf die Armutspolitik aus?

Eine eindeutige, richtige oder 
falsche Defi nition von Armut 

gibt es nicht. Armut ist ein Phä-
nomen, das sich dem „einfachen“ 
Messen entzieht. Bei der Defi niti-
on und Messung von Armut müs-
sen immer eine Reihe von (Wert-)
Entscheidungen getroffen werden, 
insbesondere zur Armutsgrenze, 
zu den verwendeten Dimensionen 

den Mittelwert oder den Median 
des Einkommens bestimmt werden 
soll.1 Zu entscheiden ist darüber hi-

1 Der Median teilt eine Stichprobe in zwei 
Hälften (d.h. 50% befi nden sich unterhalb 
und 50% ober halb dieses Wertes). Der Medi-
an ist robuster gegenüber Extremwerten als 
der Mittelwert: Während „Ausreißer“, z.B. ein 
Bill Gates und ein Waren Buffet, den Durch-
schnitt und damit auch die Ar muts grenze 
stark nach oben treiben können, obwohl sich 
„unten“ nichts ändert, spielt dies für den Me-
di an keine besondere Rolle.

und zum Zeithorizont. War früher 
die Grenze von 50% des Durch-
schnittseinkommen weithin als 
Grenze akzeptiert, gilt heute als 
einkommensarm, wer über weni-
ger als 60% dieses Einkommens 
bzw. des gewichteten Pro-Kopf-
Einkommens („Äquivalenzeinkom-
men“) verfügt. Auch ist festzulegen, 
ob die Armuts grenze bezogen auf 

das Problem der Armutsgefähr-
dung.

Was aber sind die Alternativen? 
Zum einen bietet sich der weitere 
Ausbau des Systems der Grund-
sicherung in Richtung eines um-
fassenderen Kombilohnmodells 
an, wie dies bei der Aktivierenden 
Sozialhilfe des Ifo-Instituts oder 
dem Vorschlag des Sachverstän-
digenrats geschehen würde.15 
Im Gegensatz zu den bisherigen 
Regelungen sehen sie geringere 
Transferentzugsraten vor, verbun-
den mit schärferen Zumutbarkeits-
kriterien beim Leistungsbezug von 
Arbeitslosen. Beides erhöht die 
Arbeitsanreize, insbesondere auch 
im Hinblick auf die Annahme einer 
Vollzeittätigkeit. Der Aufschwung 
der vergangenen Jahre gibt Hin-
weise darauf, dass das erhöhte Ar-

15 Hans-Werner S i n n  et al.: Aktivierende 
Sozialhilfe 2006 – das Kombilohn-Modell 
des ifo Instituts, in: ifo-Schnelldienst 2/2006,
S. 49-51; Sachverständigenrat zur Begut-
achtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung: Arbeitslosengeld II reformieren: Ein 
zielgerichtetes Kombilohnmodell, Wiesbaden 
2006.

beitsangebot auch auf eine höhere 
Arbeitsnachfrage gestoßen ist, weil 
mit verbesserten Hinzuverdienst-
möglichkeiten auch die Bereit-
schaft zunimmt, bereits vorhande-
ne geringer entlohnte Arbeitsplätze 
anzunehmen. Dieser Effekt verpufft 
jedoch vollkommen, wenn gleich-
zeitig ein Mindestlohn eingeführt 
wird.

Zum anderen bietet sich die 
Möglichkeit, den Mindestlohn mit 
einem Kombilohn zu verbinden. 
Eine solche Verknüpfung kann je-
doch nur dann positive Beschäfti-
gungseffekte entfalten und damit 
einen Beitrag zur Armutsbekämp-
fung leisten, wenn der Kombilohn 
von einer arbeitnehmerseitigen 
Förderung auf eine arbeitgeber-
seitige Förderung umgestellt wird. 
In diesem Falle können durch den 
Mindestlohn existenzsichernde 
Löhne sichergestellt werden. Der 
Kombilohn sorgt im Gegenzug da-
für, dass nicht die Unternehmen, 
sondern wie bisher der Staat für 
die Existenzsicherung verantwort-
lich bleibt. Während er diese Ver-

antwortung im jetzigen System 
durch direkte Zuschüsse wahr-
nimmt, würde er bei arbeitgeber-
seitigen Kombilöhnen die Unter-
nehmen gleichsam als Zahlmeister 
in die Pfl icht nehmen und sie für 
die anfallenden Auszahlungen ent-
schädigen. Mit der Magdeburger 
Alternative liegt ein Vorschlag vor, 
der diese Verknüpfung zwischen 
Mindestlohn und Kombilohn her-
zustellen vermag.16

Der beste Schutz gegen Armut 
ist und bleibt Bildung. Mehr Be-
schäftigung erhöht aber auch die 
Effi zienz von Bildungsangeboten, 
denn nichts steigert die Bildungs-
nachfrage mehr als die Aussicht, 
mit einer erfolgreichen Ausbildung 
ein anständiges Einkommen zu er-
zielen und die Möglichkeit zu erlan-
gen, weiter aufzusteigen. In dieser 
Hinsicht hilft mehr Beschäftigung 
der Armutsbekämpfung nicht nur 
unmittelbar, sondern auch langfris-
tig. 

16 Ronnie S c h ö b , Joachim We i m a n n , 
a.a.O.
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naus, wie das Äquivalenzeinkom-
men berechnet werden soll: Hier-
bei „konkurrieren“ die ältere und 
die neuere OECD-Skala. Bei der 
älteren OECD-Skala wird die erste 
Person im Haushalt mit dem Faktor 
1 gewichtet, weitere Personen ab 
15 Jahre mit 0,7 und alle anderen 
mit 0,5. Die modifi zierte, neue Ska-
la gewichtet Personen ab dem Al-
ter von15 Jahren mit 0,5 und Per-
sonen unter 15 Jahre mit 0,3 – ist 
also „sparsamer“ und senkt die so-
ziale Reichweite des Armutsmaßes 
jenseits der Einpersonenhaus halte. 

Wenn neben dem Einkommen 
noch weitere Dimensionen ein-
bezogen werden, also etwa Woh-
nen oder Gesundheit oder auch 
subjektive Aspekte, wird es noch 
schwerer, die Grenze zwischen 
Armut und Nicht-Armut scharf zu 
ziehen. Abgesehen davon, dass 
in jeder Dimension eine Armuts-
grenze gefunden werden muss, 
ist beispielsweise zu klären, ob in 
einer oder meh reren Dimensionen 
Unterversorgung vorhanden sein 
muss, damit Armut vorliegt, ob alle 
Di men si o nen gleich gewichtet wer-
den sollen, ob Unterversorgung in 
einem Bereich durch „Über-“ ver-
sor gung in einem anderen ausge-
glichen werden kann. 

Betrachtet man dann noch die 
Dauer von Armutslagen, wird die 
Grenzziehung noch schwie riger. 
Sind Personen, die nur wenige Mo-
nate arm und/oder auf Sozialtrans-
fers angewiesen sind – weil sie 
sich  beispielsweise im Übergang 
zu einer neuen Ausbildung oder 
einer neuen Arbeitsstelle befi nden 
– überhaupt arm? Was ist, wenn 
Personen zwar immer nur kurz, 
aber wiederkehrend arm sind? 
Sind nicht Langzeitarme die Grup-
pe, die besondere Auf merk samkeit 
verdient? Wo ist aber die Grenze 
zu Langzeitarmut zu ziehen? Kann 
man frühzeitig erkennen, wer zur 

Risikogruppe der Langzeitarmen 
gehört bzw. gehören wird (Progno-
se)? Und wie kann man dann ver-
hindern, dass Personen langzeit-
arm werden?

Dies wäre alles ein geringeres 
Problem, wenn es sich um eine 
rein akademische Diskus sion han-
delte. Je nach Armutsdefi nition, 
Art der Messung sowie der Daten-
grundlage – dazu später mehr – er-

aus. Damit sind „Manipulationen 
der Maße“ – und der Masse – in 
gewisser Weise Tür und Tor ge-
öffnet. Bestimmte Armutsgruppen 
können in den Fokus rücken oder 
auf der politischen Agenda als we-
niger relevant eingestuft und damit 
aus der Sicht genommen werden.

So führt die Anwendung der äl-
teren OECD-Skala zu deutlich hö-
heren Einkommensar muts quoten 
von Familien als das bei der neuen 
OECD-Skala der Fall ist. Im zwei-
ten Armuts- und Reichtumsbericht 
waren nach der neuen OECD-
Skala 2003 11,6% der Paare mit 
Kindern arm, nach der alten wa ren 
es 14,6%.2 Im neuen Armuts- und 
Reichtumsbericht wird durchgän-
gig die neue OECD-Skala verwen-
det, also Armut anders und kleiner 
proportioniert. 

Armutsquoten
im neuen Armutsbericht

Glaubt man dem ganz neuen, 
dritten Armuts- und Reichtums-
bericht ist die Armut in Deutsch-
land zurückgegangen: Im zweiten 
Armuts- und Reichtumsbericht 
aus dem Jahre 2005 wurde fest-
gestellt, dass die Armutsquote – 
bei einem Maßstab von 60% des 
äquivalenzgewichteten Median-
Nettoein kom mens – zwischen 
1998 und 2003 von 12,1% auf 
13,5% angestiegen war. Im neuen 
Bericht wird für das Jahr 2005 eine 
Armutsquote von 13% ausgewie-
sen. Das heißt aber nicht, dass es 
weniger Arme in Deutschland gibt. 
Vielmehr ist zu berücksichtigen, 
dass im neuen Armutsbericht die 
Armutsberechnung auf einer an-
deren Datengrundlage erfolgte als 
im ersten und zweiten Armutsbe-
richt. Nun wurde die europäische 
Gemeinschafts statistik über Ein-

2 Bundesministerium für Arbeit und Soziales: 
Lebenslagen in Deutschland. Der 2. Armuts- 
und Reichtumsbericht der Bundesregierung, 
Bonn 2005, Tabelle I.3, S. 21. 

Paul Klee, Angelus Novus, 1920 – schwarz-
weiß

geben sich aber unterschiedliche 
Schwellenwerte, unterhalb derer 
von Ar mut ge spro chen wird, und 
damit auch ganz unterschiedliche 
allgemeine bzw. gruppen spe zi-
fi sche Armutsquoten. Die Armuts-
quote wiederum wird als Erfolgsin-
dikator für die Politik einer Re gie-
rung herangezogen. Denn Armut 
gilt als der jedenfalls „illegitime“ 
Teil der sozialen Ungleichheit, der 
möglichst klein gehalten werden 
soll oder der zum Verschwinden 
zu bringen ist. Hohe Armutsquoten 
bedeuten schlechte Noten für die 
Armutspolitik einer Regierung. Mit 
niedrigen bzw. fallenden Armuts-
quoten stellt sich eine Regierung 
dagegen ein besseres Zeugnis 
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kommen und Lebensbedingungen 
(EU-SILC) benutzt.

In den früheren Berichten wur-
den die Armutsquoten aufgrund 
der Einkommens- und Verbrauchs-
stich probe (EVS) berechnet. Die 
EVS wird aber nur alle fünf Jahre 
erhoben. Da die letzte EVS 2003 
durchgeführt wurde, hätten für den 
Armuts- und Reichtumsbericht 
keine neuen Daten zur Verfügung 
gestanden. Die neue EVS wird erst 
2008 erhoben. Auf Basis der EU-
SILC ergibt sich aber mit 781 Euro 
eine deutlich niedrigere Armuts-
schwelle als im zweiten Armuts- 
und Reichtumsbericht auf der 
Grundlage der EVS mit 938 Euro.3 
Ein Grund für die unterschiedlichen 
Summen ist, dass bei der EU-SILC 
der Mietwert der selbstgenutz-
ten Wohnung im Gegen satz zur 
EVS nicht als Einkommen berück-
sichtigt wird. Die Ar mutsquoten 
von EVS und EU-SILC sind somit 
nicht vergleichbar und eignen sich 
nicht für Zeitreihenvergleiche. Als 
Hauptgrund für die Verwendung 
der EU-SILC-Daten wird ange-
ge ben, dass sie eine „euro pä isch 
vergleichbare Messung“ erlau-
ben. Eine historisch vergleichbare 
Messung in Deutsch land erlauben 
sie aber nicht. Die Wichtigkeit des 
Blicks zurück wird somit als gering 
veranschlagt.

Armutsquoten 
nach dem SOEP

Es gibt noch eine weitere Da-
tenquelle in Deutschland, mit der 
die Entwicklung von Armut hätte 
betrachtet werden können, das 
Sozio-ökonomische Panel (SOEP). 
Berechnungen anhand des SOEP 
führen zu deutlich höheren Ar-
mutsquoten als Analysen mit der 

3 Bundesministerium für Arbeit und Soziales: 
Lebenslagen in Deutschland. Der 3. Armuts- 
und Reichtumsbericht der Bundesregierung, 
Bonn 2008, S. 24. 

EU-SILC oder auch mit der EVS. 
Im Berichtsjahr 2005 lag die Ar-
mutsquote laut SOEP mit 18% 
immerhin fünf Prozentpunkte hö-
her als bei der EU-SILC und sie ist 
seit 2003 um zwei Prozentpunkte 
gestiegen.4 

Auch hinsichtlich der gruppen-
spezifi schen Armutsquoten kom-
men EU-SILC und SOEP zu zum 
Teil grundlegend anderen Ergeb-
nissen. Legt man die EU-SILC zu 
Grunde, ist die Einkommensar-
mut bei Älteren über 65 Jahre mit 
13% einen Prozentpunkt höher als 
die Armut von unter 15-Jährigen. 
Nach dem SOEP ist die Armuts-
quote der Kinder mit 26% dage-
gen mehr als doppelt so hoch wie 
die der Älteren und ebenfalls mehr 
als doppelt so hoch wie nach den 
EU-SILC-Daten.5 

Im Vergleich zum Berichtsent-
wurf werden die unterschiedlich 
hohen Armutsquoten nach EU-
SILC oder SOEP in der Endfas-
sung des Berichts zwar an promi-
nenterer Stelle hervor gehoben. Die 
Bundesregierung, das zeigt sich 
auch in den offi ziellen Verlautba-
rungen der Ergebnisse, bevorzugt 
aber deutlich die EU-SILC-Daten. 
Denn diese erlaubten eine „euro-
pä isch vergleichbare Messung“, 
während die Daten des SOEP 
„nicht international vergleichbar“ 
seien.6 Hier stellt sich natürlich die 
Frage, ob das für das SOEP wirk-
lich zutrifft und dann, ob europäi-
sche Vergleichbarkeit tatsächlich 
das ein zige bzw. entscheidende 
Kriterium für die Bewertung einer 
Datenbasis und die Einschätzung 
der Armutssituation in Deutschland 
sein sollte. 

4 Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht 
der Bundesregierung, Anhang-Tabelle A.1,
S. 306.

5 Ebenda, Anhang-Tabelle A.1, S. 305 f.

6 Ebenda, S. 21, S. 22. 

Positive Entwicklung?

Im Bericht fi nden sich noch 
zwei weitere Strategien, mit denen 
sich die Regierung selbst das Ge-
genteil eines „Armutszeugnisses“ 
ausstellt: Erstens wird, vor allem 
in der öffentli chen Dar stel lung des 
Berichts, betont, dass es sich ei-
gentlich um schon „veraltete“ Da-
ten handelt. Denn der Bericht ist 
vom Stand 2005. Die Folgen des 
konjunkturellen Aufschwungs und 
die positive Entwicklung auf dem 
Arbeitsmarkt hätten also nicht 
erfasst werden können. Der Be-
richt zeichne mithin ein viel zu 
pessimistisches Bild der Armut in 
Deutschland. Ob diese Annahme, 
dass der Aufschwung alles richte, 
stimmt, muss der nächste Bericht 
zeigen. Über eine Million „working 
poor“, also Personen, die trotz 
Erwerbs tä tigkeit zusätzliche Leis-
tungen ge mäß dem SGB II bezie-
hen, stimmen nicht allzu optimis-
tisch. 

Zweitens wird bei der öffent-
lichen Darstellung vor allem die 
armutsverringernde Funktion des 
So zialstaates hervorgehoben. So 
heißt es auf der Homepage des 
Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales: „Die Kernaussage 
des Berichtes: Der deutsche So-
zialstaat wirkt. Trans fer leistungen 
wie das Arbeitslosengeld II, Sozi-
alhilfe, Grundsicherung für Älte-
re und Er werbs geminderte, aber 
auch das Wohngeld sowie famili-
enpolitische Leistungen wie das 
Kindergeld, der Kinderzuschlag 
oder das frühere Erziehungsgeld 
haben die Armutsrisiko quo te im 
Jahr 2005 nach EU-SILC von 26 
Prozent auf 13 Prozent halbiert.“7 
Dass sozialstaat liche Transfers 
Armut reduzieren, ist zu erwarten: 
Das ist doch wohl das Mindeste, 

7 Vgl. http://www.bmas.de/coremedia/gene-
rator/26744/2008__06__25__armuts__und__
reichtums be richt.html.
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sonst hät ten wir auch in Deutsch-
land ein „loosing-ground“-Syn-
drom in der Art wie es Charles 
Murray seinerzeit für die USA 
behauptete. Im Bericht wird als 
Ver gleichs maßstab wiederum Eu-
ropa gewählt, wobei Deutschland 
vergleichsweise gut abschneidet. 
Um die Wirksamkeit der Politik der 
Bundesregierung zu beurteilen, ist 
aber auch der Zeit vergleich inter-
essant. Ist die armutsvermeiden-
de Wirkung der Sozialpolitik denn 
heute höher als früher? Oder hat 
sie gar nachgelassen?8 Unter an-
derem wegen des Wechsels der 
Datengrundlage ist dieser Blick 
zurück versperrt.

Der neue Armuts- und Reich-
tumsbericht ist insoweit ein Beleg 
dafür, wie schwer sich Regie run-
gen im Umgang mit Armut tun. 
Unter der christdemokratisch-
liberalen Regierung unter Helmut 
Kohl gab es eine Tendenz, Armut 
in toto zu verdrängen, was sich 
etwa in der Ableh nung einer na-
tionalen Armutsberichterstattung 
zeigte.9 Man sah lieber gar nicht 
hin. Mit der rot-grünen Regierung 
ab 1998 wurde die Existenz von 
Armut und Ausgrenzung erstmals 
regierungsamtlich anerkannt und 
die nationale Armutsberichterstat-
tung institutionalisiert. Unter der 
großen Koalition wird die Ar muts-
berichterstattung zwar fortgeführt, 
ein Teil der Armut aber wegdefi -
niert oder optisch aus ge fi ltert, in-
dem man sich eine neu gestylte 
Brille aufsetzt: Neue OECD-Skala 

8 Anhangtabelle Q.7 (S. 328) zeigt auf Grund 
der EU-SILC Daten eine leichte Verbesserung 
seit 2004. Für die Jahre davor liegen keine 
EU-SILC Daten vor. Auf Basis des SOEP hat 
sich die armutsvermeidende Wirkung der 
Sozialtransfers allerdings massiv verringert: 
Im Jahre 2000 wurde die Armutsquote durch 
Transfers um 41% vermindert, 2005 nur noch 
um 28%. 

9 Petra B u h r : Wege aus der Armut durch 
Wege in eine neue Armutspolitik, in: Antonia 
G o h r, Martin S e e l e i b - K a i s e r  (Hrsg.): 
Sozial- und Wirtschaftspolitik unter Rot-
Grün, Wiesbaden 2003. 

statt alter OECD-Skala; EU-SILC 
statt SOEP und EVS; Abwertung 
der Berichtsergebnisse als „ver-
altet“; und Heranziehen der ar-
mutsvermindernden Wirkung von 
Sozialtransfers – bei der passen-
den Datengrundlage – als neuer 
Erfolgs in di ka tor. 

Andere Armutsdefi nitionen

Aufgrund der hohen – öffent-
lichkeitswirksamen – Bedeutung 
der Einkommensarmuts-Quote 
wird meist übersehen, dass die 
Armutsberichterstattung der 
Bundesregierung nicht nur auf 
monetäre Armut konzentriert ist, 
sondern von einem erweiterten 
Armutsverständnis ausgeht, wel-
ches Armut mit Ausgrenzung in 
Verbindung bringt. Armut wird 
nicht vornehmlich als Mangel an 
fi nanziellen Mitteln verstanden, 
sondern – in Anlehnung an Amar-
tya Sen – als Mangel an Ver wirk li-
chungs chancen angesehen. Hier-
zu hieß es im zweiten Armuts- und 
Reichtumsbericht: „Armut lässt 
sich so auch als ‚Ausgrenzung 
von gesellschaftlich bedingten 
Chancen‘ inter pre tieren. Armut im 
Sinne sozialer Ausgrenzung und 
nicht mehr gewährleisteter Teilha-
be liegt dann vor, wenn die Hand-
lungsspielräume von Personen in 
gravierender Weise einge schränkt 
und gleichberechtigte Teilhabe-
chancen an den Aktivitäten und 
Lebensbedingungen der Gesell-
schaft ausgeschlossen sind“.10 

Was unterscheidet denn nun 
Ausgrenzung von Ein kom mens-
armut?11 

10 Der 2. Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung, S. 9.

11 Vgl. hierzu: Petra B u h r, Stephan L e i b -
f r i e d : Ist die Armutsbevölkerung in 
Deutschland exkludiert?, in: Rudolf S t i c h -
w e h , Paul W i n d o l f  (Hrsg.): Inklusion und 
Exklusion. Analysen zur Sozialstruktur und 
sozialen Ungleichheit, Frankfurt a.M. 2008 
(im Erscheinen). 

Ausgrenzung ist mehrdimensi-• 
onal und durch eine Kumulation 
von Benachteiligungen gekenn-
zeichnet. Neben wirtschaftlich-
monetärer Ausgrenzung sind vor 
allem Ausgrenzung am Arbeits-
markt, kulturelle Ausgrenzung, 
soziale Ausgrenzung, räumliche 
Ausgrenzung und institutionelle 
Ausgrenzung zu berücksichtigen. 

Von Ausgrenzung kann sinnvol-• 
lerweise nur gesprochen wer-
den, wenn die Grenzen nicht sehr 
durchlässig sind und ein recht 
dauerhafter Ausschluss von ge-
sellschaftlicher Teilhabe vor liegt. 

Ausgrenzung verweist auf ge-• 
sellschaftliche Instanzen und in-
stitutionelle Mechanismen, die 
zu Ausgrenzung führen bzw. den 
Zugang zu bestimmten gesell-
schaftlichen Bereichen oder so-
zialen Rechten erschweren oder 
verwehren, so etwa zum Arbeits-
markt, zum Wohnungsmarkt und 
zur sozialen Si che rung. 

Daneben sind aber auch die sub-• 
jektiven Perspektiven der Be-
troffenen („gefühlte Armut“) und 
ihre Bewältigungsstrategien zu 
betrachten und beachten, wenn 
man feststellen will, ob bzw. 
wann Ar mut in Ausgrenzung um-
schlägt.

Finanzielle Maßnahmen

Defi niert man Armut im Sinne 
von Ausgrenzung ergeben sich 
mindestens zwei Schlussfolgerun-
gen dafür, wie man Maßnahmen 
zur Armutsbekämpfung zu gestal-
ten hat: 

Erstens können Ausgrenzung • 
und die Kumulation von Benach-
teiligungen nur durch eine Kom-
bination von mehreren Maßnah-
men bekämpft werden. Geld ist 
zwar ein wichtiges, ein notwen-
diges „Inklu si ons medium“, ohne 
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das in unserer Gesellschaft so 
gut wie nichts geht. Die Bereit-
stellung von fi nanziellen Mitteln 
alleine reicht aber nicht aus, zu-
mindest nicht für alle Gruppen 
von Armen. Es bedarf also zu-
sätzlicher Gewährleistungen. 

Zweitens müssen die Maßnah-• 
men zur Armutsbekämpfung auf 
die Zukunft gerichtet und geeig-
net sein zu verhindern, dass sich 
Armut im Lebenslauf oder sogar 
über Generationen hinweg ver-
festigt. 

Im Armuts- und Reichtumsbe-
richt werden einerseits verschiede-
ne fi nanzielle Maßnahmen ge nannt, 
um materielle Armut zu verhindern 
oder zu verringern. Hierzu gehören 
z.B. Min destlöhne,12 die Erhöhung 
des Wohngeldes, die Weiterent-
wicklung des Kinderzuschlages 
sowie Anpassung der Regelsätze 
der Sozialhilfe. 

Die statistisch ermittelte relative 
Einkommensarmutsschwelle von 
781 Euro laut EU-SILC darf dabei 
nicht mit dem politisch festgesetz-
ten sozio-kulturellen Existenzmini-
mum ver wech selt werden, welches 
die Grundlage für die Höhe der 
Sozialhilfe- bzw. Grundsiche rungs-
leistungen ist.13 „Die Inanspruch-
nahme dieser Mindestleistungen 
zeigt das Ausmaß, in dem Teile der 
Bevölkerung einen zugesicherten 
Mindeststandard nur mit Unter-
stützung des Systems der sozialen 
Sicherung erreichen.“14

So fällt etwa die Armut von Äl-
teren deutlich geringer aus, wenn 
man als Armutsindikator – egal 

12 Die Ausführungen zur Einführung von Min-
destlöhnen wurden gegenüber dem Entwurf 
vom 19. Mai auf Inter ven tion des Wirtschafts-
ministeriums abgeschwächt. 

13 Zur Festlegung von Minima vgl. John 
Ve i t - W i l s o n : Setting Adequacy Stan-
dards: How Governments Defi ne Minimum 
Incomes, Bristol 1998.

14 Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung, S. 20.

ob auf der Grundlage von SOEP 
oder EU-SILC – statt relativer Ein-
kom mens armut den Anteil der 
Empfänger der bedarfsorientier-
ten Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbs min derung heranzieht. 
Dies waren Ende 2006 nur 2,3% 
der über 65-Jährigen.15 Nicht dis-
kutiert wird, ob alle Anspruchsbe-
rechtigten die ihnen zustehende 
Leistung auch in Anspruch neh men 
(„Dunkelziffer“), ob also eines der 
Ziele der Grundsicherung im Alter, 
die „verdeckte Armut“ im Alter zu 
bekämpfen, tatsächlich erreicht 
wurde. Wieviele alte Menschen in 
Zukunft auf Grundsicherung ange-
wiesen sein werden, lässt sich laut 
Bundesregierung nicht zuverlässig 
voraussagen. Dass Altersarmut zu-
nehmen wird, wissen wir aber nicht 
nur aus den vielen Hinweisen von 
Winfried Schmähl.16

Ob die Regelsätze, die aufgrund 
des Verbrauchsverhaltens der un-
teren 20% der Haushalte auf Basis 
der EVS berechnet werden, be-
darfsgerecht sind, wird vor allem 
von den Wohl fahrts verbänden seit 
längerem in Frage gestellt. Die-
se Kritik wird von der Bundesre-
gierung insoweit aufgegriffen, als 
sie die Anpassungsmechanismen 
an die Preisentwicklung und die 
Höhe der Regelsätze für Kinder im 
Zuge der Auswertung der neuen 
EVS 2008 überprüfen will.17

15 Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung, S. 35.

16 Zuletzt: Winfried S c h m ä h l : Die Ge-
fahr steigender Altersarmut in Deutsch-
land – Gründe und Vorschläge zur Armuts-
vermeidung, in: Antje R i c h t e r, Iris B u n -
z e n d a h l , Thomas A l t g e l d  (Hrsg.): Dünne 
Rente – dicke Probleme, Frankfurt a.M. 2008, 
S. 37-58.

17 Zwischen 1993 und 2004 sind die Re-
gelsätze in Deutschland preisbereinigt ge-
sunken (2. Armuts- und Reichtumsbericht, 
Anhang Tabelle II.3, S. 107). Sie sind auch 
von der Lohnentwicklung, also von der Ent-
wicklung des gesellschaftlichen Reichtums, 
entkoppelt worden, so dass sich hier eine 
Menschenwürde-Schere geöffnet hat.

Eine – neue – Maßnahme, mit 
der die Kinderarmut über Nacht 
ver schwinden würde und die über 
die Weiterentwicklung des Kinder-
zuschlags für erwerbstätige Eltern 
hinausgeht, bestünde darin, ein be-
darfsdeckendes Kindergeld für alle 
Kinder einzuführen. Dieses sollte 
mindestens auf der Höhe des heu-
tigen Kinderregelsatzes18 liegen. 
Das ist aber nicht gerade eine ob-
waltende regierungspolitische Ziel-
stellung und wird deshalb auch in 
dem Bericht nicht angesprochen.

Infrastrukturelle Maßnahmen

Neben monetären Leistungen 
werden im Armuts- und Reich-
tumsbericht auch infra struk tu rel le 
Maßnahmen, wie der Ausbau der 
Kinderbetreuung oder die Ent-
wicklung benachteiligter Stadtteile 
(Programm „Soziale Stadt“), Maß-
nahmen zur Integration in den Ar-
beitsmarkt, be son dere Programme 
zur Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund sowie auch 
kompetenzfördernde „Maßnahmen 
zur fi nanziellen Allgemeinbildung“19 
aufgeführt. 

In Hinblick auf die Sicherstel-
lung zukünftiger Teilhabechancen 
kommt der Bildungspolitik ein 
ho her Stellenwert zu. Personen 
mit niedrigen (formalen) Bildungs- 
und Berufsabschlüssen ha ben ein 
besonders hohes Armutsrisiko. 
Außerdem gibt es, wie die PISA-
Studie immer wie der seit 2001 
gezeigt hat, vor allem in Deutsch-
land einen engen Zusammenhang 
zwischen sozialer Schicht und 
Bildungsbeteiligung und -erfolg. 
Da eine gute (Aus-)Bildung die 
Voraus set zung für zukünftige Be-

18 Bei den Regelsätzen gibt es zwei Alters-
stufen: Kinder unter 14 Jahren erhalten 60% 
des Eckregelsatzes von 347 Euro, Kinder ab 
14 Jahre 80%. 

19 Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung, S. 178.
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rufs- und Einkommenschancen 
ist, wird in diesem Zusammenhang 
auch die Gefahr einer Weiterga-
be von Armut von Generation zu 
Generation gesehen.20 Dies sieht 
auch die Bundesregierung so: Im 
Armuts- und Reichtumsbericht 
wird „Bildung als Schlüs sel für 
Teilhabe und Integration“ bezeich-
net und es werden verschiedenste 
Maß nahmen von Früh förderung 
im Kindergarten, über Förderung 
benachteiligter Jugendlicher bis 
hin zum le bens langen Lernen auf-
geführt.21

Bei der Bildungspolitik ist viel 
Kreativität gefragt, um ein frühes, 
günstiges Lernklima zu schaffen. 
Dabei kann auch der Blick ins 
Ausland hilfreich sein. Dies fängt 
bei alters- und sozial gemisch-
ten Gruppen im Kindergarten und 
in der Grundschule an, wodurch 
jün gere und schwächere Schüler 
„mitgezogen“ werden und en-
det damit, dass die Ga be lung im 
Schulsystem nach dem vierten 
Schuljahr in Deutschland viel zu 
früh stattfi ndet und möglichst weit 
hin ausgeschoben werden muss.

Die Erfolge neuer Maßnahmen 
in der Bildungspolitik werden al-
lerdings erst in vielen Jahren zu 
erkennen sein. Eine schnelle Sen-
kung der Armutsquote ist nicht 
zu erwarten. Aber die Misserfolge 
begegnen uns heute jedes Jahr, 
wenn wir beachten, dass von je-
der Kohorte ca. 10% gar keinen 
Abschluss machen. Das türmt sich 
Jahr für Jahr in einer „Zertifi ka ti-

20 Prozesse der Weitergabe von Armut („Teu-
felskreis“) sind in qualitativen Fallstudien 
oftmals be schrieben worden. Systematische 
Untersuchungen auf der Grundlage von 
Längsschnittdaten gibt es für Deutschland 
jedoch bisher nicht. Auch das genaue Aus-
maß des Phänomens ist nicht bekannt. Al-
lerdings gibt es viel Spekulation über dieses 
Thema („Sozialhilfedynastien“, „the culture of 
poverty“, usf.), vor allem in der Presse.

21 Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung, S. 187 ff. 

modernisierte Engel der Geschich-
te, scheint zu versuchen, den Blick 
zur Seite zu wenden und weicht 
dem Blick zurück gern systema-
tisch aus: Er schaut auf all das, 
was die europäischen Nachbarn 
machen. Blindfl ug als Formati-
onsfl ug? Der Engel merkt dann 
nicht (rechtzeitig) was sich da „vor 
ihm“ immer höher auftürmt, was 

Walter Benjamin: „Es gibt 
ein Bild von Klee, das Ange-
lus Novus heißt. Ein Engel ist 
darauf dargestellt, der aus-
sieht, als wäre er im Begriff, 
sich von etwas zu entfernen, 
worauf er starrt. Seine Au-
gen sind aufgerissen, sein 
Mund steht offen und seine 
Flügel sind ausgespannt. 
Der Engel der Geschichte 
muss so aussehen. Er hat 
das Antlitz der Vergangen-
heit zuge wendet. Wo eine 
Kette von Begebenheiten 
vor uns erscheint, da sieht 
er eine einzige Ka ta strophe, 
die unablässig Trümmer auf 
Trümmer häuft und sie ihm 
vor die Füße schleudert. Er 
möchte wohl verweilen, die 
Toten wecken und das Zer-
schlagene zusammenfügen. 
Aber ein Sturm weht vom 
Paradiese her, der sich in 
seinen Flügeln verfangen hat 
und so stark ist, dass der En-
gel sie nicht mehr schließen 
kann. Dieser Sturm treibt ihn 
unaufhaltsam in die Zukunft, 
der er den Rücken kehrt, 
während der Trümmerhaufen 
vor ihm zum Himmel wächst. 
Das, was wir den Fortschritt 
nennen, ist dieser Sturm.“1 

1 Walter B e n j a m i n : Über den Be-
griff der Geschichte, 1940, in: Rolf 
T i e d e m a n n ,  Her mann S c h w e p -
p e n h ä u s e r  (Hrsg): Walter Benjamin 
– Gesammelte Schriften I, Frankfurt 
a.M. 1974, S. 697 f., Hervor he bung 
im Original.

ons gesellschaft“ auf, in der man 
ohne Abschluss kaum Chancen 
hat, was eine stetige Erhö hung 
der Armutsquote durchaus ver-
ständlich machte.

Neben präventiven, auf die Zu-
kunft gerichteten Maßnahmen ist 
es aber auch wichtig, Auswege 
aus der aktuellen Situation von 
Armut und Ausgrenzung zu bie-
ten. Hier spielen Maßnahmen zur 
Integration in den Arbeitsmarkt 
eine wichtige Rolle. Ob die akti-
vierende Arbeitsmarktpolitik er-
folgreich war bzw. ist und welche 
erwünschten und unerwünschten 
Folgen die Zusammenlegung von 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe 
hat, das wird erst später – 2008 
erst mals vernünftig – diskutierbar 
sein, wenn die ersten Ergebnis-
se der verschiedenen Evaluati-
onsprojekte dazu vorgelegt und 
bewertet worden sind. Bleibt zu 
hoffen, dass hieraus dann auch 
Konsequenzen gezogen werden. 
Nur, auch hier wissen wir schon 
jetzt, dass es an der historischen 
Vergleichbarkeit der Zeiten vor 
und nach Hartz fehlt.22 Obwohl es 
dafür Chancen gab, interessier-
te der vergleichende Blick zurück 
nicht weiter. Er wird eher ängst lich 
vermieden.

Blick zurück erforderlich!

Unsere Sozialpolitik scheint 
noch immer etwas in einem ge-
wollten Blindfl ug zu erfolgen. Bei 
Wal ter Benjamin schaut 1940 der 
„neue Engel“ der Geschichte von 
Paul Klee immer nur zurück: Auf 
all das, was sich dort vor ihm zu 
einem Riesenscherbenhaufen an-
häuft. Der Post-Hartz‘sche, der 

22 Eine am Zentrum für Sozialpolitik für die 
amtliche Armutsberichterstattung durchge-
führte empirische Studie über „Ausstiege“ 
aus der Sozialhilfe vor den Hartz-Reformen 
ist bislang vom Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung nicht für die Veröffentli-
chung freigegeben worden.
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Der Streit um die Zahlen des 
Armuts- und Reichtumsbe-

richtes lohnt nicht wirklich. Denn 
wie hoch die Armutsquote in 
Deutschland tatsächlich ist, kann 
man aufgrund von Stichprobener-
gebnissen schon allein deswegen 
nicht hundertprozentig genau sa-
gen, weil jede Stichprobe einem 
Zufallsfehler unterliegt. Aber zu 
Stichproben gibt es – weltweit – 
keine vernünftige Alternative, denn 
auch Vollerhebungen – etwa auf 
Basis der Steuerstatistiken – bieten 
kein vollständiges Bild von Armut 
und Reichtum in einer Gesellschaft 
– selbst nicht in den skandinavi-
schen Ländern mit ihren „Superre-
gistern“ – und in Deutschland erst 
recht nicht, da viele Bürgerinnen 
und Bürger keine Steuern zahlen. 
Alle Statistiken – seien es Stichpro-
ben oder Verwaltungs-Daten – er-
fassen zum Beispiel Wohnungslo-
se und Illegale nicht! Und der Un-
terschied zwischen Armutsquoten 
auf Basis von Monatseinkommen, 
die weniger stark streuen als Jah-
reseinkommen (weil unregelmäßig 
anfallende Sonderzahlungen und 
Kapitaleinkommen eher in obere 
Einkommensschichten fl ießen) ist 

enorm. Aber welche Quote die so-
ziale Wirklichkeit besser beschreibt 
ist offen!

Wichtiger als die absolute Ar-
mutsquote ist die zeitliche Entwick-
lung dieser Maßzahl. Und darüber 
gibt es in Deutschland keinen Streit: 
seit dem Jahr 2000 ist bis zum Jahr 
2005 die Armutsgefährdung und 
das Sozialhilferisiko gestiegen. Mit 
dem Wirtschaftsaufschwung gibt 
es seit 2006 einen Rückgang der 
Armutsrisikoquote. Darauf deu-
ten plausible Überlegungen und 
ebenso vorläufi ge Ergebnisse der 
vom DIW Berlin in Zusammenar-
beit mit Infratest Sozialforschung 
erhobenen Längsschnittstudie So-
zio-oekonomisches Panel (SOEP) 
hin. Und keinen Streit gibt es auch 
über den strukturellen Befund, 
dass Alleinerziehende und – im 
Durchschnitt – die Bevölkerung 
mit Migrations-Hintergrund hoch 
armutsgefährdet ist. Klar ist auch, 
dass es in Deutschland einen be-
merkenswert großen Sektor mit 
niedrigen Löhnen gibt; freilich sind 
die meisten der davon Betroffenen 
keine Vollzeit-Beschäftigte und 
viele Niedrig-Löhner sind Neben-

erwerbstätige (z.B. Studenten und 
Rentner). Die wenigsten Niedrig-
Löhner sind einkommensarm, da 
sie in Familien mit einem ausrei-
chenden Einkommen leben.

Über das langfristige Armuts-Po-
tential wird im Moment kaum dis-
kutiert. Dabei ist es erschreckend. 
Denn wir schicken seit einigen 
Jahren etwa ein Fünftel der Schul-
abgänger ohne einen vernünftigen 
Abschluss auf einen ganz schwieri-
gen Lebensweg. Denn wir wissen, 
wer am Anfang den Einstieg ins 
Arbeitsleben nicht oder nicht qua-
lifi ziert schafft, der wird sein Leben 
lang schwerste Probleme haben. 
Niedrigqualifi zierte haben es in ei-
nem Hochlohnland immer schwe-
rer. Und die alt-bürgerliche Lösung, 
ein Heer von schlecht bezahlten 
Dienstleistern zu haben, wird nie 
mehr funktionieren, denn auch für 
einfache Dienstleistungen werden 
heutzutage Qualifi kationen, z.B. 
Kommunikationsfähigkeit, verlangt. 
Darüber hinaus wollen wir eine der-
artig gespaltene Gesellschaft wie 
um die Wende von 19. zum 20. 
Jahrhundert herum in Deutschland 
nicht mehr erleben. 

Gert G. Wagner

Langfristige und kurzfristige Armutsbekämpfung

ihn zu begraben droht. Sein Blick 
ist durchaus zeitgemäß, ist er aber 
auch sach ge mäß, hilft er uns in 
schwie rigen Zeiten weiter? Der So-
zialstaat insgesamt geht schwere-
ren Zeiten entgegen als je seit sei-
nem „goldenen Zeitalter“, der Ära,  
die von Ende der 1950er bis in die 
Mitte der 1970er Jahre reicht, dem 
Zeitalter also, aus dem die meis-
ten seiner Einrichtungen weiterhin 

stam men.23 Damit wächst sich Ar-
mut wieder deutlicher zur stilbil-
denden politischen und sozialen 
Landschaft überhaupt aus. Wir 
können uns den Blindfl ug nun aber 
nicht mehr leisten, wenn wir es 
denn je konnten. Wir wer ben also 

23 Vgl. als umfassende Bilanz, im Blick zu-
rück, nach vorn und zur Seite Stephan L e i b -
f r i e d , Steffen M a u  (Hrsg.): Welfare States: 
Construction, Deconstruction, Reconstruc-
tion, Cheltenham 2008.

hier auch für einen klaren, langen 
Blick zurück, damit wir solchen 
„Trümmerhaufen“ klarsehend vor-
beugen können. Blicken wir weiter 
vornehmlich zur Seite, so könnte 
es sein, dass wir ganz unauffällig 
schlicht der Spur der Lemminge 
folgen – auch sie schauen nicht 
zurück, in ihrem unaufhaltsamen, 
parallelen Weg dorthin, was für sie 
für Vorne halten.
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Was sollte getan werden?

Bei der Beurteilung politischer 
Maßnahmen muss man zwischen 
kurz- und langfristigen Problemen 
und Politiken unterscheiden. Am 
einfachsten sind die langfristig not-
wendigen Maßnahmen zu beurtei-
len. Ob sie deswegen funktionie-
ren, ist freilich eine andere Frage.

Das langfristige Armutsrisiko 
hängt in Deutschland – wie in al-
len industrialisierten Gesellschaf-
ten – schlicht und einfach vom 
Bildungsniveau der erwachsenen 
und der nachwachsenden Bevöl-
kerung ab. Zwar schützt auch ein 
hohes Bildungsniveau den Einzel-
nen keineswegs hundertprozentig 
vor Arbeitslosigkeit und fehlendem 
Erwerbseinkommen, aber es gibt 
trotzdem keinen besseren indivi-
duellen Schutz vor Arbeitslosig-
keit und Einkommensarmut. Hinzu 
kommt, dass ein hohes Bildungs-
niveau auch Aktivitäten außerhalb 
des Erwerbslebens begünstigt. Die 
Teilhabe an der Gesellschaft fällt 
mit zunehmender Bildung leichter. 
Und den Kindern von Gebildeten 
werden allein aufgrund der Bildung 
ihrer Eltern – unabhängig von de-
ren Einkommen – bessere Lebens-
chancen mitgegeben als dies bei 
(extrem) bildungsfernen Eltern und 
deren Kindern der Fall ist.

Bildungspolitik

Wie man das Bildungsniveau der 
nachwachsenden Generationen 
in Deutschland rasch verbessern 
kann, ist in erster Linie weder eine 
arbeitsmarkt- noch eine sozialpo-
litische Fragestellung. Deswegen 
soll hier nicht viel dazu gesagt 
werden, da die Verbesserung der 
Bildungschancen ein bildungs- 
und erziehungswissenschaftliches 
Problem ist. Vieles deutet darauf 
hin, dass vor allem auch die Vor-
schulzeit nicht nur in erster Linie 
als sozial- und familienpolitisches 
Problem und entsprechender Ge-

staltungsraum zu sehen ist, son-
dern vor allem als bildungspoliti-
sches Problem und entsprechende 
Gestaltungsnotwendigkeit.

Dennoch sei ein grundsätzli-
ches, ordnungspolitisches Wort zur 
Bildungspolitik erlaubt. Es ist im 
Moment bei Kritikern der Bildungs-
politik – seien es akademische 
Experten oder gestresste Eltern 
– äußerst populär, auf die föderale 
Kleinstaaterei zu schimpfen und 
eine zentrale Bildungspolitik zu for-
dern. Dadurch würde nicht nur der 
Wechsel von Eltern und Schülern 
von einem Bundesland zu einem 
anderen erleichtert, sondern es 
könnten auch zentrale Qualitäts-
Standards etabliert, kontrolliert und 
durchgesetzt werden.

Ersteres wäre mit Sicherheit 
zu begrüßen. Aber ob das zweite 
Ziel – zentrale Standards – auch 
nützlich wäre, ist eine offen Frage. 
Denn im Moment weiß niemand, 
was die besten Standards sind und 
vor allem: niemand weiß, wie man 
bestimmte Qualitätsziele am bes-
ten erreicht! Solange eine derartige 
Uneinigkeit herrscht, ist föderaler 
Wettbewerb nützlich.

Man stelle sich vor, was passiert 
wäre, wenn in den siebziger Jah-
ren Bildungspolitiker, deren Kon-
zepte sich als wenig zielführend 
herausgestellt haben, eine Chan-
ce gehabt hätten, ihre Vorstellun-
gen bundesweit durchzusetzen. 
PISA zeigt ja auch, dass im Aus-
land viele verschiedene Wege zu 
einem besseren Abschneiden als 
dem deutscher Schülerinnen und 
Schüler führen. Zudem ist die Fra-
ge ziemlich offen, ob diejenigen mit 
den besten PISA-Testergebnissen 
später auch die insgesamt erfolg-
reichsten Lebenswege – im Sinne 
einer optimalen Work-Life-Balance 
– hinter sich bringen.

Angesicht vieler offener Fragen 
zur optimalen Gestaltung eines 
Bildungswesens, das am Ende 

viel weniger Schulabbrecher hat 
als Deutschland gegenwärtig, und 
das alle Absolventen mit einem im 
(Arbeits-)Leben verwertbaren Ab-
schluss auf den langen Lebensweg 
schickt, sollten wir über föderale 
Kleinstaaterei, d.h. über ein halb-
wegs offenes Experimentierfeld, 
froh sein. Zentralistische Bildungs-
politik wäre nur dann sinnvoll, wenn 
man den einzigen richtigen Weg 
kennen würde. Den kennen aber 
bloß Ideologen. Sicherlich würden 
sich Eltern weniger Experimente 
wünschen. Aber angesichts der 
Bildungsmisere ist das ein naiver 
Wunsch. 

Kurzfristige Arbeitsmarkt- und 
Armutspolitik

Um Einkommensarmut kurzfris-
tig deutlich zu senken, spielt Kin-
derbetreuung – unabhängig von 
ihrer pädagogischen Ausgestal-
tung – eine zentrale Rolle. Alleiner-
ziehende, meistens sind es Mütter 
(und keine Väter), haben die aller-
höchsten Armutsrisikoquoten. Da 
viele dieser Mütter durchaus einen 
guten, oft sogar überdurchschnitt-
lichen Bildungshintergrund haben, 
sind sie auch in der Lage Jobs zu 
fi nden, wenn sie ihre Kinder gut be-
treut wissen. Der Ausbau der Kin-
derbetreuung bei guten, zumindest 
akzeptablen pädagogischen Stan-
dards muss bei der Bekämpfung 
von Einkommensarmut höchste 
Priorität genießen – und zwar für 
Kinder vom ersten Lebensjahr an.1 

Da wo Einkommensarmut durch 
Arbeitslosigkeit oder niedrige Ent-
lohnung verursacht wird – das ist 
bei Zuwanderern und nicht-qualifi -
zierten Autochthonen der Fall –, ist 
die Schaffung guter Arbeitsplätze 
nach wie vor die beste Politik zur 
Armutsbekämpfung. An dieser ein-

1 Da die Vorschulerziehung – nach allem was 
wir wissen – extrem wichtig für spätere Bil-
dungserfolge ist, wäre es gut, wenn zumin-
dest einzelne Bundesländer sich entschlös-
sen mit einer Pfl icht-Kindergartenzeit zu ex-
perimentieren.
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fachen Erkenntnis hat sich schon 
seit Jahrzehnten nichts verändert. 
Warum auch? Mit Sozialtransfers 
kann der Staat zwar Menschen 
aus der offi ziellen Armut „heraus-
heben“, da z.B. in Deutschland 
der Bezieher von Sozialgeld oder 
Arbeitslosengeld II defi nitionsge-
mäß, d.h. sozialrechtlich, nicht 
mehr als arm gilt. Aber der be-
darfsgeprüfte Sozialtransfer reicht 
in der Regel – weltweit – nicht aus, 
um den Betroffenen über die von 
internationalen Statistikern defi -
nierte „Armutsschwelle“ von 60% 
des bedarfsgewichteten Median-
Nettoeinkommen zu heben. Das, 
was als Einkommen nötig ist, um 
voll an der Gesellschaft teilhaben 
zu können (und mit der 60%-Me-
dianschwelle approximiert wird), ist 
– soweit dem Autor bekannt ist – in 
allen Gesellschaften höher als das 
bedarfsabhängige Sozialgeld (so-
cial assistance), das Gesellschaf-
ten ihren Mitbürgern zugestehen, 
die auf ein derartiges Sozialein-
kommen angewiesen sind. Über 
die 60%-Armutsschwelle kommt 
man in der Regel nur mit eigenem 
Erwerbseinkommen.

Nun stellt sich die Frage, was 
geschehen soll, wenn das eigene 
Einkommen trotz Erwerbstätigkeit 
nicht ausreicht, um die 60%-Ar-
mutsschwelle zu überspringen?  
Bei der Antwort ist zuerst einmal 
zu sagen, dass es schwierig ist zu 
begründen, dass eine in diesem 
Sinne eigenständige Lebensfüh-
rung auch bei alleiniger Teilzeittä-
tigkeit möglich sein soll. Wer als 
Alleinlebender teilzeitbeschäftigt 
ist, dem kann man durchaus mit 
guten Gründen zumuten zu prüfen, 
ob er seine Arbeitszeit nicht aus-
weiten könnte. Für Kindererziehen-
de ist dies natürlich nur zumutbar, 
wenn die Kinderbetreuung wirklich 
zur Verfügung steht und qualitativ 
stimmt.

Nun gibt es aber durchaus auch 
Vollzeiterwerbstätige, deren Netto-

einkommen nicht ausreicht, um die 
niedrige ALG-II-Schwelle und erst 
recht nicht die 60%-Armutsschwel-
le zu überspringen. In Deutschland 
sind es auf jeden Fall einige hun-
derttausend Menschen. 

Die Antwort von Ökonomen 
auf das Problem unzureichender 
Erwerbseinkommen ist – welt-
weit – dieselbe und ganz einfach: 
wer trotz Erwerbstätigkeit die be-
darfsabhängige Mindest-Einkom-
mensschwelle (in Deutschland 
der ALG-II-Anspruch) nicht über-
springt, dem sollte ein „Kombi-
Lohn“ gezahlt werden, also ein 
Sozialtransfer gegeben werden, 
der das Einkommen über diese 
Schwelle hebt. Dies sollte mög-
lichst mit einem Anreiz verbunden 
sein viel zu arbeiten, um sich auf 
diese Weise so aus dem Kombi-
Lohn-Bereich herausarbeiten zu 
können.

In Deutschland ist diese Lösung 
implementiert: die Bezieher niedri-
ger Haushaltseinkommen bekom-
men  – auf Antrag – einen „Aufsto-
ckungsbetrag“ ausgezahlt. Freilich 
wird diese Aufstockung von den 
meisten als diskriminierend emp-
funden. Und dies kann man auch 
als (theoretischer) Ökonom nicht 
bestreiten.

Viele Nicht-Ökonomen sehen in 
einem Mindestlohn eine Lösung. 
Allerdings trügt hier der Schein. 
Viele „Aufstocker“ erziehen Kinder 
und bräuchten Mindestlöhne von 
deutlich über 10 Euro die Stun-
de (bis hin zu 14 oder 15 Euro). 
Dies sind Mindestlöhne, die von 
niemanden gefordert werden, da 
sie mit großer Sicherheit die ent-
sprechenden Arbeitsplätze (völlig) 
unrentabel machen würden. Sie 
würden wegfallen und niemandem 
wäre effektiv geholfen. Mindestlöh-
ne zwischen 5 und 7,50 Euro, wie 
sie faktisch in der Diskussion sind, 
würden kindererziehenden „Auf-
stockern“ aber nicht helfen.

Sachlich betrachtet muss man 
sagen, dass es für die Betroffenen 
hilfreich wäre, wenn das „Aufsto-
cken“ sein schlechtes Image verlie-
ren würde. Da dies aber ein naiver 
Wunsch ist, muss man überlegen 
wie man das faktische Aufstocken 
von Kindererziehenden mit einem 
anderen Etikett versieht. Und für 
Nicht-Kindererziehende sollte das 
Aufstocken fi nanziell attraktiver ge-
macht werden. Genau diese Maß-
nahmen werden gegenwärtig auch 
in der Politik diskutiert und sollten 
zu einem konstruktiven Ende ge-
führt werden. 

Mindestlöhne würden Armut 
nicht verhindern. Sie können trotz-
dem eine völlig andere wichtige 
Funktion haben. Da man nicht 
bestreiten kann, dass zumindest 
vereinzelt „unanständig“ niedrige 
Löhne gezahlt werden, diskredi-
tiert dies unsere gesamte Wirt-
schaftsordnung. Deswegen könn-
ten moderate Mindestlöhne, die so 
bemessen sind, dass sie keine Ar-
beitsplätze vernichten, einen gro-
ßen Beitrag zur Akzeptanz der (so-
zialen) Marktwirtschaft leisten. Sie 
würden zwar nur in wenigen Fällen 
in Hinblick auf Armutsbekämpfung 
überhaupt wirksam werden, sind 
deswegen aber nicht überfl üssig. 
Genauso wie der Vorwurf des „So-
zialmissbrauchs“ eine Wirtschafts-
ordnung unterhöhlt, auch wenn es 
nur Einzelfälle sind, demontieren 
auch Niedrigst-Löhne die Akzep-
tanz einer Wirtschaftsordnung. 
Ebenso wie es mit „Fördern und 
Fordern“ (Hartz IV) versucht wird, 
die Einzelfälle des Sozialmiss-
brauchs zu bekämpfen, könnten 
auch mit einem klug festgesetzten 
Mindestlohn, der in Einzelfällen un-
sittlich niedrige Löhne verhindert, 
die Grundlagen der sozialen Markt-
wirtschaft gestärkt werden. Mit Ar-
mutsbekämpfung hätte das nichts 
zu tun; gesellschaftspolitisch sinn-
voll wäre es trotzdem. 


